
 

 

 

Kreisstadt Homburg 
 

 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Es findet eine Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, 13.07.2023 um 17:30 Uhr, im Rat-
haus, Großer Sitzungssaal, Am Forum 5, 66424 Homburg statt.  
 
 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
 
1)  Eröffnung der Sitzung 

 
 

2)  Einwohnerfragestunde 
 

 

2.1)  Brunnenanlage am Rathaus 
 

 

3)  Anfrage Bündnis 90/Die Grünen: Prüfung und Installation eines 
höhenverstellbaren Basketballkorbs mit Trippelvorplatz in Beeden 
 

 

4)  Anfrage Bündnis 90/Die Grünen: Aufstellen einer Tischtennisplatte auf dem 
Spielplatz am Beeder Turm 
 

 

5)  Antrag der SPD-Fraktion: 
Prüfauftrag: Einrichtung eines Integrationsbeirats für die Kreisstadt Homburg 
gemäß § 50 KSVG 
 

 

6)  Antrag der CDU-Fraktion: Zuschuss für den Tierschutzverein Homburg Saar 
und Umgebung e.V. zum Bau eines weiteren Gebäudes am Tierheim Homburg 
zur Unterbringung von Tieren 
 

 

7)  Satzung über die Benutzung von Unterkünften für Obdachlose und 
Geflüchtete in der Kreisstadt Homburg 
 

 

8)  Antrag der Fraktion Die Linke: Universitätsklinikum des Saarlandes UKS am 
Standort Homburg stärken – mehr Wohnraum für ausländische Pflegekräfte 
sichern – Parkplatzsituation entspannen 
 

 

 Geschlossene Abstimmung (TOP 9  bis TOP 13) 
 

 

9)  Beteiligung an den Kosten für Fund- und Abgabetiere 
 

 

10)  Betriebskostenzuschuss 2023 an die Musikschule Homburg gGmbH 
 

 

11)  Betriebskostenzuschuss 2023 an die Stiftung Römermuseum Homburg-
Schwarzenacker 
 

 



 

 

12)  Erlass der Haushaltssatzung und Beschluss des Haushaltes der 
Schramm´sche Stiftung für das Jahr 2023 
 

 

13)  Betriebsgebäude SeH 
 

 

14)  Unterrichtungen 
 

 

14.1)  Stand der Beratung zur Thematik "Mehrgenerationenbänke" 
 

 

14.2)  Überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen 
 

 

14.3)  Schulentwicklungsplan der Kreisstadt Homburg 
 

 

15)  Allgemeine Unterrichtungen 
 

 

 

Nichtöffentlicher Teil 
 
16)  Aufhebung eines Teils des Stadtratsbeschlusses vom 22. März 2018 

 
 

17)  Einstellung eines Mitarbeiters für den kommunalen Ordnungsdienst 
 

 

18)  Einstellung einer Sachbearbeiterin Gewerbeangelegenheiten 
 

 

19)  Vergabe Weihnachtsdorf 2023 und 2024 (optional 2025) 
 

 

20)  Genehmigung einer Auftragsvergabe nach § 36 Abs. 2 KSVG 
 

 

21)  Genehmigung einer Auftragsvergabe nach § 36 Abs. 2 KSVG 
 

 

22)  Instandhaltungsarbeiten öffentlicher Straßenbeleuchtung 
 

 

  Geschlossene Abstimmung (TOP 23 bis TOP 24) 
 

 

23)  Übernahme eines Beschäftigten in ein Dauerarbeitsverhältnis 
 

 

24)  Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand der Personalratsvorsitzenden 
 

 

25)  Allgemeine Unterrichtungen 
 

 

 
 
 
In Vertretung 
Michael Forster 
Bürgermeister 



2023/0290/100 
öffentlich 
Informationsvorlage 
100 - Hauptabteilung 
Bericht erstattet: Bürgermeister Forster 
 

 

 
 
 

Brunnenanlage am Rathaus 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Stadtrat (Kenntnisnahme) 13.07.2023 Ö 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage/n 
 
1 Einwohneranfrage (nichtöffentlich) 
2 Einwohnerfanfrage anonymisiert (öffentlich) 

TOP 2.1



Sehr geehrte Ratsmitglieder, 

seit sehr langer Zeit frage ich mich (und nicht nur ich mich), wann endlich die Situation der 'leeren 

Brunnen' vor dem Rathaus geändert wird. 

Wenn sie nicht mehr als Brunnen reaktiviert werden sollen, könnte man sie doch genauso verfüllen 

und bepflanzen wie die Anderen. 

Bei der jetzigen Situation werden die eh nicht schön anzusehenden Brunnenelemente als Mülleimer 

missbraucht, was dem Stadtbild auch nicht zuträglich ist. 

Bei meiner Eingabe über die Bürgerinfo der Homburg-App wurde ich an den Stadtrat verwiesen. 

Ich würde mich freuen, wenn dieses Problem zeitnah angegangen und behoben werden würde. 

TOP 2.1



2023/0317/100 
öffentlich 
Informationsvorlage 
100 - Hauptabteilung 
Bericht erstattet: Bündnis 90 / Die Grünen 
 

 

 
 
 

Anfrage Bündnis 90/Die Grünen: Prüfung und 
Installation eines höhenverstellbaren Basketballkorbs 
mit Trippelvorplatz in Beeden 
 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Bau- und Umweltausschuss (Kenntnisnahme) 29.06.2023 Ö 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage/n 
 
1 Anfrage Bündnis 90/ Die Grünen (öffentlich) 
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Prof. Dr. Marc Piazolo | Lagerstraße 46 | 66424 Homburg/Saar 

Stadtratsfraktion Homburg/Saar 

  
    

    

    

    

  Fraktionsvorsitzender | Prof. Dr. Marc Piazolo 

  Stv. Fraktionsvorsitzende | Katrin Lauer 

 Stv. Fraktionsvorsitzender | Prof. Dr. Frank Kirchhoff 

An den  
Bürgermeister der Stadt Homburg 

  

Herrn Michael Forster 
Rathaus am Forum 5 
66424 Homburg 

  

Datum |  15.06.2023 

 
 
 
 
A n f r a g e   
  

- Prüfung zur Installation eines höhenverstellbaren Basketballkorbs mit 
Trippelvorplatz in Beeden   

 
 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Michael Forster, 

 

im Namen der Fraktion Die Grünen bitten wir Sie den Tagesordnungspunkt „Prüfung und 

Installation eines höhenverstellbaren Basketballkorbs mit Trippelvorplatz in Beeden“ auf die 

Tagesordnung des Bau- und Umweltausschusses am 29. Juni 2023 zu setzen. 

Für eine Bereitstellung relevanter aktueller Schriftstücke bzw. Information vor der 

Ratssitzung bedanken wir uns. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

     

Katrin Lauer                             Winfried Anslinger                                Frank Kirchhoff 

 

 

      

___ 

___ 
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Prof. Dr. Marc Piazolo | Lagerstraße 46 | 66424 Homburg/Saar 
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Prof. Dr. Marc Piazolo | Lagerstraße 46 | 66424 Homburg/Saar 

Sachverhalt: 

 

Im März 2023 wurde die Bitte, einen höhenverstellbaren Basketballkorb mit Trippelvorplatz in 
Beeden zu installieren, von Jugendlichen mehrfach persönlich an die Beeder 
Ortsvertrauensfrau herangetragen. Der angedachte Ort zur Installation ist der Spielplatz am 
Beeder Turm. 

Auf Anfrage bei der Grünflächenabteilung Herrn Willig und Herrn Blank ergab sich, dass der 
gewählte Platz für dieses Sportgerätes in Bezug auf Abstand zur Bebauung geprüft werden 
muss. Dies sei mit der Unteren Bauaufsicht zu klären. Als möglicher Standort käme auch der 
kleine Sportplatz in Abstimmung mit der Grundschule und dem TV Beeden in Frage, sofern 
der Standort Spielplatz Beeder Turm sich als nicht geeignet herausstellen sollte. Der TV 
Beeden, vertreten durch den Vorstand Herrn Hahn und Frau Weis befürworten ausdrücklich 
dieses Projekt.  

Wir haben bereits gemeinsam bei der Veranstaltung der KSK Saarpfalz „Wir Wunder“ um 
Unterstützung “Basketballkorb“ gebeten. Es wurden 200,00 Euro gespendet, die jetzt auf 
dem Konto des TV Beeden bereitstehen. Wir wissen, dies ist nur ein kleiner Beitrag, aber 
das Anliegen ist uns sehr wichtig und wir finden es beachtlich, dass die Kinder und 
Jugendlichen sich persönlich mit Ihrem Anliegen an Ihre Ortsvertrauensfrau gewandt haben. 

Wir als Kommune sollten zeigen, dass wir das Anliegen unserer Kinder und Jugendlichen 
ernst nehmen. Wir als Grüne bitten dem Wunsch auf diese sinnvolle Freizeitbeschäftigung 
zeitnah nachzukommen und wir bitten daher auf umgehende Standortprüfung und vorzeitige 
Genehmigung der Installation eines höhenverstellbaren Basketballkorb mit Trippelvorplatz. 

Gerne kann auch ein Kontakt mit Eltern, Kindern und Jugendlichen hergestellt werden. 

 

Vielen Dank 
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2023/0318/100 
öffentlich 
Informationsvorlage 
100 - Hauptabteilung 
Bericht erstattet: Bündnis 90/ Die Grünen 
 

 

 
 
 

Anfrage Bündnis 90/Die Grünen: Aufstellen einer 
Tischtennisplatte auf dem Spielplatz am Beeder Turm 
 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Bau- und Umweltausschuss (Kenntnisnahme) 29.06.2023 Ö 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage/n 
 
1 Anfrage der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (öffentlich) 
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Prof. Dr. Marc Piazolo | Lagerstraße 46 | 66424 Homburg/Saar 

Stadtratsfraktion Homburg/Saar 

  
    

    

    

    

  Fraktionsvorsitzender | Prof. Dr. Marc Piazolo 

  Stv. Fraktionsvorsitzende | Katrin Lauer 

 Stv. Fraktionsvorsitzender | Prof. Dr. Frank Kirchhoff 

An den  
Bürgermeister der Stadt Homburg 

  

Herrn Michael Forster 
Rathaus am Forum 5 
66424 Homburg 

  

Datum |  15.06.2023 

 
 
 
 
A n f r a g e   
  

- Aufstellen einer Tischtennisplatte auf dem Spielplatz Beeder Turm   
 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Michael Forster, 

 

im Namen der Fraktion Die Grünen bitten wir Sie den Tagesordnungspunkt „Aufstellen einer 

Tischtennisplatte auf dem Spielplatz am Beeder Turm“ auf die Tagesordnung des Bau- und 

Umweltausschusses am 29. Juni 2023 zu setzen. 

Für eine Bereitstellung relevanter aktueller Schriftstücke bzw. Information vor der 

Ratssitzung bedanken wir uns. 

 

freundliche Grüße 

    

Katrin Lauer                             Winfried Anslinger                                Frank Kirchhoff 

 

 

      

  

___ 

___ 
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Prof. Dr. Marc Piazolo | Lagerstraße 46 | 66424 Homburg/Saar 

Sachverhalt: 

 

Bereits seit Februar 2022 wurde mehrfach die Bitte zum Aufstellen einer öffentlichen 
Tischtennisplatte in Beeden an die Beeder Ortsvertrauensfrau herangetragen. 

Auf dem Gelände der Grundschule Beeden gibt es eine Outdoor-Tischtennisplatte, diese ist 
aber nicht frei zugänglich. Das Schulgelände ist am Wochenende abgesperrt. Die 
Tischtennisplatte auf dem kleinen Spielplatz Pirminiuspark ist sehr in die Jahre gekommen 
und verfügt auch nicht über die erforderliche Standardmaße. 

Die Ausgaben für eine neue Tischtennisplatte sind erfreulicherweise genehmigt und laut 
Herrn Blank im Haushalt berücksichtigt. Bei der Neugestaltung des Spielplatzes am Beeder 
Turm wurde der Stellplatz für die Platte auch bereits berücksichtigt. 

Bisher konnte leider noch keine Ausschreibung für die Tischtennisplatte erfolgen, da der 
Haushalt für das kommende Jahr zwar durch den Stadtrat beschlossen, aber noch nicht 
durch die Aufsichtsbehörden genehmigt ist. 

Wir bitten zu prüfen, ob eine Ausschreibung nicht dennoch zeitnah erfolgen kann. Wir weisen 
darauf hin, dass eine Ausschreibung Zeit benötigt, aber der zuständige Herr Blank ab 
September 2023 in den Ruhestand eintritt. Dann wären die Kapazitäten im Bereich 
Spielplätze/Grünfläche weiter eingeschränkt.  

Die Tischtennisplatte würde von größeren Kindern und Jugendlichen gerne genutzt auch 
außerhalb von Vereinstätigkeit. Tischtennis-Spielen ist eine gesunde aktive 
Freizeitbeschäftigung, die auch im Hinblick auf die lange Coronazeit einen wichtigen Beitrag 
für eine positive Entwicklung der Kinder und Jugendlichen bewirkt.  

Wir freuen uns, für eine positive Behandlung unserer Anfrage. 

Vielen Dank 
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2023/0329/100 
öffentlich 
Antrag 
100 - Hauptabteilung 
Bericht erstattet: SPD-Fraktion 

 

 
 
 

Antrag der SPD-Fraktion: 
Prüfauftrag: Einrichtung eines Integrationsbeirats für 
die Kreisstadt Homburg gemäß § 50 KSVG 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Stadtrat (Entscheidung) 13.07.2023 Ö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage/n 
 
1 SPD Antrag Integrationsrat (öffentlich) 
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SPD Frak)on im Homburger Stadtrat             

 
An die Stadtverwaltung der Kreisstadt Homburg 
Stadtoberamtsrä)n Frau Puchner 
Am Forum 5 
66424 Homburg        

                                03.07.2023       

 
Antrag der SPD-Stadtratsfrak)on für die Stadtratssitzung am xx.xx.2023 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Forster, 
sehr geehrte Frau Stadtoberamtsrä6n Frau Puchner,   

hiermit bi:en wir im Namen der SPD-Stadtratsfrak6on um die Aufnahme des folgenden Antrags auf 
die Tagesordnung des Stadtrates am 13.07.2023. 

 
Antrag der SPD-Stadtratsfrak)on:  
PrüfauLrag: Einrichtung eines Integra)onsbeirats für die Kreisstadt Homburg gemäß § 50 KSVG  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Wilfried Bohn  
Frak%onsvorsitzender  

                                        
 

Vorsitzender: 
Wilfried Bohn 

Stellvertreter: 
Daniel Neuschwander 

GeschäLsführerin: 
Sevim Kaya-Karadag

TOP 5



PrüfauLrag: Einrichtung eines Integra)onsbeirats für die Kreisstadt Homburg gemäß § 50 KSVG 

 
Beschlussentwurf 
Der Stadtrat beauQragt die Stadtverwaltung, die Einrichtung eines Integra6onsbeirats gemäß § 50 des 
saarländischen Kommunalselbstverwaltungsgesetzes für die Kreisstadt Homburg zu prüfen und eine 
entsprechende Satzung zu erarbeiten. Mit der Schaffung von Integra6onsbeiräten als kommunale 
Migrant_innenvertretung sollen Perspek6ven und Interessen einer großen Bevölkerungsgruppe 
unserer Stadt in demokra6sche Entscheidungsprozesse mit eingebracht werden und somit die 
Aufgabe der/des Integra6onsbeauQragten sinnvoll ergänzt und unterstützt werden. Die Wahl der 
Mitglieder des Integra6onsbeirats soll so früh wie möglich und idealerweise parallel zur 
Kommunalwahl im Jahr 2024 erfolgen.  

Analyse und Begründung  
Das saarländische Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) empfiehlt ausdrücklich die Einrichtung 
von Integra6onsbeiräten ab einem Anteil der nicht deutschen Mitbürger_innen im Sinne des Ar6kel 
116 Absatz 1 des Grundgesetzes an der Gesamtbevölkerung von mindestens acht Prozent.  Laut 1

Zahlen des Sta6s6schen Landsamtes aus dem Jahr 2017 lag dieser Wert für die Gemeinde Homburg 
bei 13,8%, der mit Abstand höchste Wert im Saarpfalz-Kreis. Schon vor dem Jahr 2017 ließ sich 
hierbei eine wachsende Tendenz beobachten und aufgrund der gesellschaQlichen Entwicklung der 
letzten Jahre, insbesondere in Folge des russischen Angriffskrieges, ist mit großer Wahrscheinlichkeit 
anzunehmen, dass dieser Wert weiter steigen wird.   2

Vergleichbare große Kommunen im Saarland, wie z.B. Neunkirchen, Saarlouis und Völklingen besitzen 
schon seit vielen Jahren einen Integra6onsbeirat und diese bringen sich auf unterschiedliche Art und 
Weise, z.B. durch Förderung des interreligiösen Dialogs, Organisa6on interkultureller Veranstaltungen 
oder indem sie als Lotsen und Brücken zwischen Stadtverwaltung und der migran6schen Communitys 
fungieren, erfolgreich in das demokra6sche und gesellschaQliche Miteinander mit ein.  Homburg, als 
dri:größte Stadt des Saarlandes, verfügt ebenfalls über eine bunte und eine vielfäl6ge 
Stadtbevölkerung. Ein großer Teil ist jedoch von demokra6scher Mitbes6mmung bei Wahlen 
ausgeschlossen. Der Integra6onsbeirat schaj für diese Mitbürger_innen eine 
Par6zipa6onsmöglichkeit und für Homburg eine Möglichkeit, diese Gruppen noch stärker in das 
kommunalpoli6sche Geschehen einzubinden.  

Das KSVG gibt sowohl Struktur als auch die Aufgaben und Pflichten eines Integra6onsbeirats vor. 
Zweidri:el der Mitglieder werden von Einwohnerinnen und Einwohnern unserer Stadt, die nicht 
Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, in freien Wahlen bes6mmt. Zu einem Dri:el bestehe der 
Beirat aus Mitgliedern des Stadtrates. Der Integra6onsbeirat befasst sich mit allen 
Selbstverwaltungsangelegenheiten, die die Belange, der nicht deutschen Mitbürger_innen berühren. 
Der oder die Sprecher_in des Gremiums darf an Sitzungen der Ausschüsse und des Stadtrates 
teilnehmen und somit ak6v die Interessen des Beirats vertreten und sich für ihre Belange einsetzen.   3

 
Der vor wenigen Jahren in Homburg eingerichtete Jugendbeirat zeigt deutlich, wie erfolgreich die 
intensive Einbindung von bes6mmten gesellschaQlichen Gruppen, die aktuell nicht wahlberech6gt 
sind, für die städ6schen Deba:en und Entscheidungsfindungsprozesse sein können. Als SPD Frak6on 

Vgl. Ministerium der Jus6z Saarland: Kommunalselbstverwaltungsgesetz: § 50 Integra6onsbeiräte, in: recht.saarland,2020 1

 h:ps://recht.saarland.de/bssl/document/jlr-KSVGSLV24IVZ (16.06.2023)

Vgl. Kreisverwaltung Saarpfalz-Kreis, in: Integra6onskonzept des Saarpfalz-Kreises, 2017, S.62

Vgl. Ministerium der Jus6z Saarland: Kommunalselbstverwaltungsgesetz: § 50 Integra6onsbeiräte, in: recht.saarland,2020 3

 h:ps://recht.saarland.de/bssl/document/jlr-KSVGSLV24IVZ (16.06.2023)
 2
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vertreten wir die Meinung, dass unsere Kommune in Hinblick auf eine erfolgreiche integra6ons- und 
diversitätpoli6sche Arbeit durch die zukünQige Zusammenarbeit der/des Integra6onsbeauQragten 
und des Integra6onsbeirats, der die migra6onspoli6sche Arbeit auf eine breitere Basis stellt, nur 
profi6eren kann. Um eine frühestmögliche Par6zipa6on zu ermöglichen und die Wahl kosteneffek6v 
zu gestalten, fordern wir, dass die Wahl der Mitglieder der Integra6onsbeiräte parallel zur 
Kommunalwahl 2024 stanindet. 

 
 
Wilfried Bohn                  Sevim Kaya-Karadag 
Frak%onsvorsitzender         Simon Brixius 
              Suginthan Markandu 

 3
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2023/0335/100 
öffentlich 
Antrag 
100 - Hauptabteilung 
Bericht erstattet: CDU-Fraktion 

 

 
 
 

Antrag der CDU-Fraktion: Zuschuss für den 
Tierschutzverein Homburg Saar und Umgebung e.V. 
zum Bau eines weiteren Gebäudes am Tierheim 
Homburg zur Unterbringung von Tieren 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Stadtrat (Entscheidung) 13.07.2023 Ö 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage/n 
 
1 CDU Fraktion Antrag Tierheim Unterstützung (öffentlich) 

TOP 6



  
 
   
                                                                                                                             Der Fraktionsvorsitzende 

  
 

 

CDU-Fraktion im Stadtrat Homburg (Saar) 
Vorsitzender: Michael Rippel 
Stellv. Vorsitzende: Marianne Bullacher, Peter Fuchs 
Geschäftsführerin: Nathalie Kroj 
 

 
Alleestr. 15 
66424 Homburg 
 

 
Bankverbindung:  
Bank1Saar 
IBAN: DE67 5919 0000 1302 4160 08 
 

 
Antrag zur Sitzung des Stadtrates am 13. Juli 2023 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
hiermit bitte ich Sie die Tagesordnung der Stadtratssitzung am 13. Juli 2023 um folgenden Punkt zu 
ergänzen: 
 
 

• Zuschuss für den Tierschutzverein Homburg Saar und Umgebung e.V. zum Bau eines 
weiteren Gebäudes am Tierheim Homburg zur Unterbringung von Tieren 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Michael Rippel 
(Fraktionsvorsitzender) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kreisstadt Homburg 
Herrn Bürgermeister 
Michael Forster 
Am Forum 5 
66424 Homburg 

CDU-Fraktion Homburg | Alleestr. 15 |  66424 Homburg 

Homburg, den 03.07.2023 
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CDU-Fraktion im Stadtrat Homburg (Saar) 
Vorsitzender: Michael Rippel 
Stellv. Vorsitzende: Marianne Bullacher, Peter Fuchs 
Geschäftsführerin: Nathalie Kroj 
 

 
Alleestr. 15 
66424 Homburg 
 

 
Bankverbindung:  
Bank1Saar 
IBAN: DE67 5919 0000 1302 4160 08 
 

 
 
Zuschuss für den Tierschutzverein Homburg Saar und Umgebung e.V. zum Bau 
eines weiteren Gebäudes am Tierheim Homburg zur Unterbringung von Tieren 
 
 
Der Stadtrat möge beschließen: 
 

1. Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob und in welcher Höhe eine einmalige 
finanzielle Unterstützung für den Tierschutzverein Homburg Saar und Umgebung 
e.V. zum Neubau eines Zwingergebäudes auf dem Areal des Homburger 
Tierheims erfolgen kann. 
 

2. Darüber hinaus wird die Verwaltung gebeten zu prüfen, ob es Maßnahmen gibt, 
die eine angemessene Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen 
Mittel gewährleisten, um so den Verein auch in immaterieller Hinsicht bestmöglich 
zu unterstützen. 

 
 
 
Begründung: 
 
Zu 1. Gemäß der Tagesordnung der Sitzung des Stadtrates am 13. Juli 2023 soll, 

gemäß der Vorberatung in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 
28. Juni 2023, beschlossen werden, dass im Rahmen der anstehenden 
Neuverhandlung des Konsortialvertrages zwischen den beteiligten Kommunen 
und den Tierschutzvereinen Neunkirchen und Homburg eine deutliche Erhöhung 
der finanziellen Unterstützung in Höhe von 1,00 Euro je Einwohner pro Jahr durch 
die Kommunen angestrebt wird. 

 
 Die CDU-Fraktion begrüßt diese Initiative des Bürgermeisters ausdrücklich, denn 

hierdurch ist eine Sicherstellung des Betriebs des Tierheims gewährleistet. Dass 
die Betriebskosten in den vergangenen Monaten und Jahren mitunter stark 
angestiegen sind ist nicht von der Hand zu weisen. Durch diese stark gestiegenen 
Kosten und mangelnde Platzkapazitäten wurde im Sommer des Jahres 2022 
öffentlich bekannt, dass ein Aufnahmestopp im Homburger Tierheim verhängt 
werden musste. 

 
 Im Frühjahr dieses Jahres haben die Tierschutzvereine und Tierheime des 

Saarlandes auf die prekäre finanzielle Situation aufmerksam gemacht. Im Zuge 
dessen wurde auch angekündigt, dass es aufgrund des Platzmangels einen 
Erweiterungsbau auf dem Areal des Homburger Tierheims geben soll, um weitere 
Hunde unterbringen zu können. Die Kosten hierfür wurden auf 1,2 Mio. Euro 
beziffert. Einen Teil der Kosten werde vom Deutschen Tierschutzbund 
übernommen, erklärte dessen Präsident im Rahmen eines Besuchs des 
Homburger Tierheims. 

 
 Die CDU-Fraktion erachtet es als geboten, dass die Stadt Homburg sich neben 

der deutlichen Erhöhung der finanziellen Unterstützung an den Betriebskosten 
auch in angemessener Weise an den Investitionskosten für den Neubau des 
Hundehauses beteiligt. Welche Höhe hierbei angemessen ist soll die Verwaltung 
prüfen, hinsichtlich der vorhandenen Mittel gemäß des genehmigten Haushalts für  
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CDU-Fraktion im Stadtrat Homburg (Saar) 
Vorsitzender: Michael Rippel 
Stellv. Vorsitzende: Marianne Bullacher, Peter Fuchs 
Geschäftsführerin: Nathalie Kroj 
 

 
Alleestr. 15 
66424 Homburg 
 

 
Bankverbindung:  
Bank1Saar 
IBAN: DE67 5919 0000 1302 4160 08 
 

 
 

 
das laufende Jahr, oder gegebenenfalls für die Haushaltsberatungen für den 
Haushalt 2024. 

 
 
Zu 2.  Aus Sicht der CDU-Fraktion arbeitet der Tierschutzverein Homburg und 

Umgebung e.V. mit seinen Helferinnen und Helfern sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern mit großem Engagement in verantwortungsvoller Weise. 
Nichtsdestotrotz sind Maßnahmen denkbar, die geeignet sind um den Verein 
noch besser in immaterieller Hinsicht zu unterstützen. Beispielsweise könnte der 
Verein von einem engmaschigeren Austausch mit Verwaltung und Stadtrat 
profitieren.  
 
Beispielsweise könnte die Gründung eines Beirates Vorteile für alle Beteiligten, 
sowohl für den Tierschutzverein Homburg und Umgebung e.V., als auch für die 
Stadt Homburg, mit sich bringen.  

 
 Zunächst soll die Verwaltung gebeten werden zu prüfen, ob die Gründung eines 

Beirates überhaupt rechtlich möglich ist, und ob es weitere geeignete 
Maßnahmen gibt, um den Verein auch zusätzlich zu den finanziellen Zuschüssen 
bestmöglich bei seiner Arbeit zu unterstützen. 
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2023/0326/32 
öffentlich 
Beschlussvorlage 
32 - Bürgerservice 
Bericht erstattet: Herr Simon 

 

 

Satzung über die Benutzung von Unterkünften für 
Obdachlose und Geflüchtete in der Kreisstadt Homburg 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Stadtrat (Entscheidung) 13.07.2023 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften in der Kreisstadt Homburg 
wird beschlossen. 
 
 
Sachverhalt 
 
1. Unterbringung von Obdachlosen: 
Im Rahmen der polizeilichen Gefahrenabwehr ist die Beseitigung von Obdachlosigkeit 
den Ortspolizeibehörden übertragen, die verpflichtet sind, entsprechende Räumlichkeiten 
zur Unterbringung von Obdachlosen bereit zu halten. 
Gemeindliche Obdachlosenunterkünfte müssen lediglich geeignet sein, zur Abwendung 
der unmittelbar aus Obdachlosigkeit drohenden Gefahr eine zwar menschenwürdige, 
aber doch nur Mindestanforderungen genügende Unterkunft zur Verfügung zu stellen. 
Die Stadt betreibt Obdachlosenunterkünfte in den Gebäuden Bexbacher Straße 5 und 
Böcklinstraße 5. Weitere Objekte können hinzukommen.  
Seit dem Zeitpunkt des Ankaufs/der Anmietung dieser Gebäude werden sie zur 
Unterbringung obdachloser Mitmenschen genutzt. Da Obdachlosenunterkünfte 
öffentliche Einrichtungen der Stadt darstellen, ist im Rahmen von deren Benutzung die 
Erhebung von Benutzungsgebühren möglich, was den Erlass einer Gebührensatzung 
erfordert. 
2. Unterbringung von Geflüchteten 
Die Unterbringung von Geflüchteten erfolgt aufgrund des Landesaufnahmegesetzes. 
Nach § 1 LAG sind die Gemeinden verpflichtet, vom Land verteilte  

- Asylbewerber,  
- Ausländerinnen und Ausländer, die unanfechtbar als Asylberechtigte anerkannt 

wurden oder bei denen unanfechtbar das Vorliegen der Voraussetzungen des § 3 
Abs. 1 oder § 4 Abs. 1 des Asylgesetzes oder des § 60 Abs. 5 oder Abs. 7 des 
Aufenthaltsgesetzes festgestellt wurde, 

- Ausländerinnen und Ausländer, die vom Land nach § 22 Satz 2, § 23 Abs. 1, 2 
oder 4 des Aufenthaltsgesetzes aufgenommen werden,  

- Ausländerinnen und Ausländer, denen das Land nach § 24 des 
Aufenthaltsgesetzes vorübergehenden Schutz gewährt,  

- eingereiste und auf das Saarland verteilte oder umverteilte Spätaussiedlerinnen 
und Spätaussiedler sowie deren Angehörige im Sinne von § 7 Abs. 2 und § 8 
Abs. 2 des Bundesvertriebenengesetzes,  

aufzunehmen. 
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Die Gemeinden erfüllen die Aufgaben nach diesem Gesetz als staatliche 
Auftragsangelegenheit. 
Für die Unterbringung erhalten die Gemeinden eine Erstattung durch den Landkreis. Der 
Landkreis fordert eine nach Nutzungsgebühr, Betriebs- und Nebenkosten 
aufgeschlüsselte Regelung als Nachweis der Erstattungsfähigkeit. 
 
Die Satzung über die Benutzung der Obdachlosen- und Geflüchtetenunterkünfte soll alle 
in diesem Zusammenhang rechtlich relevanten Fragestellungen einschließlich der 
Gebührenerhebung regeln. Die rechtlichen Grundlagen für die Gebührenfestsetzung sind 
in den beigefügten Erläuterungen näher dargestellt. Die Kalkulation der Gebühren 
erfolgte durch die Kämmerei. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Die Satzung soll dazu dienen, die Erstattung von Kosten sicherzustellen und eine 
Kostendeckung herbeizuführen. 
 
 
Anlage/n 
 
3 Anlage 2 zur Satzung (Gebührenordnung Obdachlose) 2023-06-30 
(öffentlich) 
4 Entwurf Satzung Wohnungen für Obdachlose und Geflüchtete 2023-06-
30a (öffentlich) 
5 Anlage 1 zur Satzung (Gebührenordnung Geflüchtete) 2023-07-07 
(öffentlich) 
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Anlage 2 
Gebührenverzeichnis zu § 10 Absatz 2 der Satzung über die  
Benutzung von Unterkünften für Obdachlose in der Kreisstadt Homburg 
 

 

 

Die Kreisstadt Homburg stellt Unterkünfte für die Unterbringung obdachloser Personen be-

reit. 

Die Unterbringung von Einzelpersonen erfolgt regelmäßig in Sammelunterkünften. Mehrper-

sonenhaushalte bzw. Familien werden in der Regel in einer angemieteten Wohnung oder Un-

terkunft untergebracht. 

 

1. Nutzungsgebühr für Einzelpersonen (obdachlose Personen) 

(1) Die Bemessungsgrundlage für die Höhe der Gebühr ist der überlassene Unterbrin-

gungsplatz. 

(2) Die Gebühr einschließlich der Betriebskosten beträgt      

pro Platz und Kalendermonat 367,50 EUR 

Tagessatz 12,25 EUR 

Die Gebühr setzt sich aus den Gebührensätzen für die Benutzung, Betriebskosten, 

Energie und Warmwasser sowie Heizung gemäß der Gebührenkalkulation für Sammel-

unterkünfte (siehe Anlage 1) zusammen. 

(3) Bei der Errechnung der Gebühr nach Abs. 2 nach Kalendertagen (Tagessatz), wird für 

jeden Tag der Benutzung 1/30 der monatlichen Gebühr zu Grunde gelegt. 

 

2. Nutzungsgebühr für Mehrpersonenhaushalte / Familien bei Obdachlo-

sigkeit 

Die Nutzungsgebühr für die Unterbringung eines Mehrpersonenhaushaltes bzw. einer Fa-

milie in einer angemieteten Wohnung oder Unterkunft richtet sich nach den an den Drit-

ten zu leistenden Zahlungen zzgl. einer monatlichen Betriebskostengebühr in Höhe von 

1,60 EUR je qm (entsprechend Ziffer 2.2.2 der Gebührenordnung für die Unterbringung 

von Geflüchteten).  
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Begründung der Gebührensätze für die Unterbringung obdachloser Personen: 

Obdachlosigkeit / Unterbringung von obdachlosen Personen 

Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde ist verpflichtet, Gefahren abzuwehren und Störun-

gen zu beseitigen, die Leben, Gesundheit oder Freiheit von Menschen bedrohen oder verlet-

zen. Dazu gehört die Unterbringung unfreiwillig Obdachloser. Die Anforderungen an die zur 

Verfügung zu stellende Unterkunft richten sich danach, was zur Abwendung der infolge der 

Obdachlosigkeit drohenden Gefahr erforderlich ist. Die zur Verfügung gestellte Unterkunft 

muss nicht den an eine Wohnung zu stellenden Anforderungen genügen, es besteht auch 

kein Anspruch des Obdachlosen auf Einweisung in eine bestimmte Unterkunft oder auf Ein-

weisung in eine Pension. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungs-

gerichtshofs (vgl. BayVGH, B.v. 19.2.2010 – 4 C 09.3073 und B.v. 10.10.2008 – 4 CE 08.2647) 

ist es auch unter Berücksichtigung der humanitären Zielsetzung des Grundgesetzes ausrei-

chend, wenn obdachlosen Personen eine Unterkunft zugewiesen wird, die vorübergehend 

Schutz vor den Unbilden des Wetters bietet und Raum für die notwendigen Lebensbedürf-

nisse lässt.  

Da Obdachlosigkeit eine Störung der öffentlichen Ordnung darstellt, ist der Bürgermeister als 

Ortspolizeibehörde verpflichtet, diese Störung zu beseitigen. Die Unterbringung kann dabei 

immer nur eine Notlösung sein, so dass ein Obdachloser auch eine weitgehende Einschrän-

kung seiner Wohnansprüche hinnehmen muss (vgl. Bengl/Berner/Emmerig, LStVG, Stand: Mai 

2018, Art. 7 Rn. 184). 

 

Als obdachlos im rechtlichen Sinne gilt nicht, wer sich unter Ausschöpfung aller ihm zu Gebote 

stehenden zumutbaren Eigenmaßnahmen, auch finanzieller Art, selbst eine nur vorüberge-

hende und den Mindestanforderungen genügende Bleibe verschaffen kann (zur Subsidiarität 

des Obdachlosenrechts siehe die ständige Rechtsprechung, etwa BayVGH, B.v. 10.3.2005 – 4 

CS 05.219 – juris). 

 
Ausstattung einer Obdachlosenunterkunft: 
Die Ausstattung einer Obdachlosenunterkunft gewährleistet lediglich ein „zivilisatorisches Mi-
nimum“. Hier wird auf die Rechtsprechung abgestellt. 
Die Unterkunft dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen, im Winter ist eine Heizmöglich-
keit, ein Stromanschluss, Waschgelegenheit (gemeinschaftliche Nutzung), notdürftige Möb-
lierung. 
 
 

Gebührenhöhe / Gebührengrundlage 

Durch die Kämmerei wurden die derzeitigen durchschnittlichen Kosten für „einfachen Wohn-

raum“ und Schlafplätze als Grundlage genommen. Gleiches gilt für die durchschnittlichen Ener-

giekosten, wie Wasser, Strom und Heizkosten. 
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Satzung 
über die Benutzung von Unterkünften für Obdachlose und 

Geflüchtete in der Kreisstadt Homburg vom_________ 

 

Aufgrund des § 12 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) vom 15. Januar 1964 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. 1997, S. 682), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18. Januar 2023 (Amtsbl. I S. 204), der §§ 1, 2, 4 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 26. April 1978 (Amtsbl. 1998, S. 691) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1998 (Amtsbl. 1998, S. 691), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2022 (Amtsbl. I S. 534), hat der Stadtrat in 
seiner Sitzung am ________ folgende Satzung über die Benutzung von Unterkünften 
für Obdachlose und Geflüchtete erlassen: 

 

I. 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Rechtsform und Zweckbestimmung 

(1) Die Kreisstadt Homburg betreibt die Unterkünfte für Obdachlose und Geflüchtete 
(künftig bezeichnet als „Unterkünfte“) als öffentliche Einrichtung in der Form einer 
unselbstständigen Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Unterkünfte für Obdach-
lose werden von der Ortspolizeibehörde (OPB), die Unterkünfte für Geflüchtete 
werden vom Amt für Jugend, Senioren, Soziales und Integration (Amt 50) ver-
waltet. 

(2) Der Unterbringung von obdachlosen oder geflüchteten Personen dienen alle die-
sem Zweck gewidmeten Gebäude, Wohnungen oder Räume, wobei die Wid-
mung nicht durch formellen Akt, sondern durch einfache Indienstnahme erfolgt. 

(3) Die Unterkünfte dienen der Aufnahme und vorübergehenden Unterbringung von 
Personen, die obdachlos sind oder sich in einer außergewöhnlichen Wohnungs-
notlage befinden und/oder die erkennbar nicht fähig sind, sich selbst eine geord-
nete Unterkunft zu beschaffen oder eine Wohnung zu erhalten. 
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§ 2 

Öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis 

(1) Das öffentlich-rechtliche Benutzungsverhältnis wird durch Unterbringung der ob-
dachlosen oder geflüchteten Person in die Unterkunft und deren tatsächliche Be-
nutzung durch Einweisung ober Vereinbarung begründet. Es besteht weder ein 
Rechtsanspruch auf Unterbringung in einer bestimmten Unterkunft noch auf Zu-
weisung von Räumen bestimmter Lage, Größe, Art oder Güte. Die zur Verfügung 
gestellte Notunterkunft muss jedoch den Grundsätzen einer menschenwürdigen 
Unterbringung entsprechen. 

(2) Durch die Unterbringung in die Unterkunft wird ein Besitzstand der obdachlosen 
oder geflüchteten Person an dem ihr überlassenen Gebäude, der Wohnung oder 
den Räumen nicht begründet. Die obdachlose oder geflüchtete Person darf sich 
in der ihr zugewiesenen Unterkunft vorübergehend aufhalten und notdürftig 
wohnlich einrichten. Eine Umsetzung von einer zugewiesenen Unterkunft in eine 
andere ist möglich, wenn diese Maßnahme durch sachliche Gründe gerechtfertigt 
ist. 

(3) Einer obdachlosen oder geflüchteten Einzelperson ist eine Unterbringung in Ge-
meinschaftsunterkünften zumutbar. Sie hat keinen Anspruch auf einen Raum, 
der ihr allein zur Verfügung steht. 

(4) Die Beendigung des Benutzungsverhältnisses erfolgt durch schriftliche Verfü-
gung der Ortspolizeibehörde bzw. Beendigung des Nutzungsvertrages mit dem 
Amt 50. Die Beendigung erfolgt auch durch Ablauf des Zeitraumes in der Einwei-
sungsverfügung der OPB. Soweit die Benutzung der Unterkunft über den in der 
Verfügung angegebenen Zeitpunkt bzw. über die Beendigung des Nutzungsver-
trages hinaus fortgesetzt wird, endet das Benutzungsverhältnis mit der Räumung 
der Wohnung. Beendet die obdachlose oder geflüchtete Person die Nutzung der 
Unterkunft, ohne dass es einer Verfügung oder Beendigungsmitteilung nach Satz 
1 bedarf, so endet das Benutzungsverhältnis mit deren Auszug. 

 

II. 

Benutzung der Unterkünfte, Ordnungsvorschriften 

§ 3 

Benutzung der überlassenen Räume und Hausrecht 

(1) Die als Unterkunft überlassenen Räumlichkeiten dürfen nur von den unterge-
brachten Personen und nur zu Wohnzwecken benutzt werden. Unter den Voraus-
setzungen des § 2 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 3 ist auch eine Beschrän-
kung der Räume innerhalb der zugewiesenen Unterkunft möglich.  
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(2) Die zur Nutzung überlassene Unterkunft ist einschließlich des Zubehörs pfleglich 
zu behandeln. Die Abnutzung, Veränderung oder Verschlechterung der Unter-
kunft oder des überlassenen Zubehörs im Rahmen einer bestimmungsgemäßen 
Verwendung hat der Benutzer/die Benutzerin nicht zu vertreten. Er/Sie hat die 
Unterkunft und das überlassene Zubehör instand zu halten und nach Beendigung 
des Benutzungsverhältnisses in einem bestimmungsgemäßen Gebrauch ent-
sprechenden Zustand herauszugeben. Zum Zwecke der Dokumentation des Zu-
standes der Unterkunft einschließlich ihres Zubehörs ist im Zeitpunkt der Über-
lassung ein Übernahmeprotokoll aufzunehmen und von der eingewiesenen Per-
son zu unterschreiben. 

(3) Besucher sind nicht gestattet. Ausnahmen können in der jeweiligen Hausordnung 
geregelt werden. 

(4) Der Benutzer/die Benutzerin ist verpflichtet, die OPB bzw. das Amt 50 unverzüg-
lich von Schäden in den Räumlichkeiten der zugewiesenen Unterkunft oder an 
dem ihm/ihr überlassenen Zubehör oder sonstigen Ausrüstungs- oder Einrich-
tungsgegenständen zu unterrichten. 

 (5) Nimmt ein Benutzer/eine Benutzerin Veränderungen an der zugewiesenen Un-
terkunft ohne Zustimmung der Stadt vor, kann diese auf Kosten des Benut-
zers/der Benutzerin den ursprünglichen Zustand wiederherstellen lassen (Ersatz-
vornahme). 

(6) Die Stadt kann im Übrigen alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den An-
staltszweck zu erreichen. 

(7) Unterkünfte für obdachlose Personen können Beauftragten der OPB tagsüber 
(ab 08:00 Uhr – 20:00 Uhr) jederzeit betreten und dort Besichtigungen und Prü-
fungen vornehmen. Sie haben sich dabei gegenüber dem Benutzer/der Benutze-
rin auf dessen/deren Verlangen auszuweisen. Zur Verhütung dringender Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit und die Bewohner/innen der Unterkunft können 
die Räume auch in den Nachtzeiten betreten werden. Zu diesem Zweck hält die 
OPB einen Schlüssel zur Unterkunft zurück. Das Grundrecht der Unverletzlich-
keit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.  

(8) Bei den sonstige Unterkünften sind die Beauftragten des Amtes 50 berechtigt, 
die Unterkünfte in angemessenen Abständen und nach rechtzeitiger Ankündi-
gung werktags in der Zeit von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr zu betreten. Sie haben sich 
dabei gegenüber dem Benutzer/der Benutzerin auf dessen/deren Verlangen aus-
zuweisen. Bei Gefahr in Verzug kann die Unterkunft ohne Ankündigung jederzeit 
betreten werden. Zu diesem Zweck hält das Amt 50 einen Schlüssel zur Unter-
kunft zurück. 
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§ 4 

Gemeinschaftsräume und -einrichtungen 

Die in den Unterkünften vorhandenen Aufenthaltsräume / Esszimmer, Küchen / Spei-
seanrichten, Toiletten, Duschen, Waschräume und Flure stehen den in die jeweilige 
Unterkunft eingewiesenen Personen zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung. 

§ 5 

Pflichten der Benutzer 

(1) Der Benutzer/die Benutzerin einer Unterkunft ist nicht berechtigt, auftretende 
Mängel eigenmächtig auf Kosten der Stadt zu beseitigen oder beseitigen zu las-
sen. 

(2) Zeigt sich im Laufe der Benutzung ein wesentlicher Mangel der Unterkunft oder 
wird eine Vorkehrung zum Schutze dieser gegen eine nicht vorhersehbare Ge-
fahr erforderlich, so hat der Benutzer/die Benutzerin dies der Stadt unverzüglich 
mitzuteilen. 

(3) Der Benutzer/die Benutzerin ist verpflichtet, für eine ordnungsgemäße Reinigung 
und ausreichende Lüftung und Heizung der überlassenen Unterkunft zu sorgen. 

(4) Der Benutzer/die Benutzerin haftet für Schäden, die durch schuldhafte Verlet-
zung der ihm/ihr obliegenden Sorgfalts- und Anzeigepflichten entstehen, insbe-
sondere, wenn technische Anlagen oder andere Einrichtungen unsachgemäß be-
handelt, die überlassene Unterkunft nur unzureichend gelüftet, geheizt oder ge-
gen Frost geschützt wird. Insoweit haftet der Benutzer/die Benutzerin auch für 
das Verschulden von Haushaltsangehörigen und Dritten, die sich mit seinem/ih-
rem Willen in der Unterkunft aufhalten. Schäden und Verunreinigungen, für die 
der Benutzer/ die Benutzerin haftet, kann die OPB bzw. das Amt 50 auf Kosten 
des Benutzers/ der Benutzerin beseitigen lassen.  

(5) Bei Beendigung des Benutzungsverhältnisses hat die untergebrachte Person die 
Unterkunft vollständig geräumt und sauber zurückzugeben. Alle Schlüssel sind 
der OPB / Amt 50 bzw. deren Beauftragten zu übergeben. Der Benutzer/die Be-
nutzerin haftet für alle Schäden, die der Stadt oder einem Benutzungsnachfolger 
aus der Nichtbefolgung dieser Pflicht entstehen. 

(6) Einrichtungen, mit denen der Benutzer/die Benutzerin die Unterkunft oder Teile 
davon versehen hat, darf er/sie wegnehmen, muss dann aber den ursprünglichen 
Zustand wiederherstellen. Die Stadt kann die Ausübung des Wegnahmerechts 
durch Zahlung einer angemessenen Entschädigung abwenden, es sei denn, 
dass der Benutzer/die Benutzerin ein berechtigtes Interesse an der Wegnahme 
hat. 

(7) Die Unterbringung ist nur zur kurzzeitigen Überbrückung vorgesehen. Der Benut-
zer/die Benutzerin ist verpflichtet, sich dauerhaft um eigenen privaten Wohnraum 
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zu bemühen und bei jeglicher Gelegenheit selbständig Wohnraum anzumieten. 
Der Benutzer/die Benutzerin hat regelmäßig Nachweise über die Wohnungssu-
che vorzulegen (Mitwirkungspflicht). 

§ 6 

Verhalten in der Unterkunft, Hausordnung 

Die Benutzer der Unterkünfte sind zur Wahrung des Hausfriedens und zur gegenseiti-
gen Rücksichtnahme verpflichtet. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in den einzelnen 
Unterkünften kann die Stadt besondere Hausordnungen, in denen insbesondere das 
Verhalten der Benutzer der Unterkünfte und die Benutzung und Reinigung der Ge-
meinschaftsanlagen und -räume geregelt werden, erlassen. 

§ 7 

Haftung und Haftungsausschluss 

(1) Die Benutzer/innen haften vorbehaltlich spezieller Regelungen in dieser Satzung 
für die von ihnen verursachten Schäden. 

(2) Die Haftung der Stadt, ihrer Organe und ihrer Bediensteten gegenüber den Be-
nutzern und Besuchern wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
Für Schäden, die sich die Benutzer/innen einer Unterkunft bzw. deren Besu-
cher/innen selbst gegenseitig zufügen, übernimmt die Stadt keine Haftung. 

§ 8 

Personenmehrheit als Nutzer 

(1)  Erklärungen, deren Wirkungen mehrere Personen gemeinsam berühren, müssen 
von und gegenüber allen Benutzern/Personen abgegeben werden.  

(2)  Jeder Benutzer/jede Benutzerin muss Tatsachen in der Person oder in dem Ver-
halten eines Haushaltsangehörigen oder eines Dritten, der/die sich mit seinem/ih-
rem Willen in der Unterkunft aufhält, die das Benutzungsverhältnis berühren oder 
einen Ersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen. 

§ 9 

Verwaltungszwang 

Räumt eine obdachlose Person seine/ihre Unterkunft nicht, obwohl gegen ihn/sie eine 
bestandskräftige oder sofort vollziehbare Umsetzungs- und/oder Räumungsverfügung 
ergangen ist, so kann der Verwaltungsakt unter Anwendung von Verwaltungszwang 
nach Maßgabe des Saarländischen Polizeigesetzes durchgesetzt werden. 
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III. 

Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte 

§ 10 

Gebührenpflicht und Gebührenschuldner 

(1) Für die Benutzung der in einer Obdachlosenunterkunft in Anspruch genommenen 
Räume und Gemeinschaftseinrichtungen werden Gebühren erhoben.  

(2) Die Höhe der Gebühren für die Benutzung der von der Kreisstadt Homburg be-
reitgestellten Unterkünfte ergibt sich aus dem anliegenden Gebührenverzeichnis-
sen (Anlage 1 und 2), die Bestandteile dieser Satzung sind. 

(3)  Gebührenschuldner sind diejenigen Personen, die in den Unterkünften unterge-
bracht sind. Personen, die in einer rechtlichen Zweckgemeinschaft stehen und 
eine Unterkunft gemeinsam benutzen, sind Gesamtschuldner. Werden in Ob-
dachlosenunterkünften untergebrachte Personen gesetzlich vertreten, sind/ist 
die/der gesetzliche(n) Vertreter Gebührenschuldner. 

§ 11 

Entstehung der Gebührenschuld,  

Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Einzug in die Unterkunft und endet mit dem 
Tag der Räumung. 

(2) Die Gebührenschuld für einen Kalendermonat entsteht mit dem Beginn des Ka-
lendermonats. Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe des Kalendermonats, so 
entsteht die Gebührenschuld für den Rest dieses Kalendermonats mit dem Be-
ginn der Gebührenpflicht. Bei der Errechnung der Benutzungsgebühr nach Ka-
lendertagen wird für jeden Tag der Benutzung 1/30 der monatlichen Gebühr zu-
grunde gelegt. 

§ 12 

Festsetzung und Fälligkeit 

(1) Die Benutzungsgebühr wird durch Gebührenbescheid festgesetzt. Die Benut-
zungsgebühr wird monatlich erhoben. Ist die Gebührenpflicht des Nutzers/der 
Nutzerin erst im Laufe eines Kalendermonats entstanden, so wird die Gebühr bis 
zum Ende des Monats oder, falls das Ende der Nutzung in den Lauf eines Monats 
fällt, bis zum Ende des Benutzungsverhältnisses festgesetzt. Die Benutzungsge-
bühr wird zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids zur Zahlung 
fällig. 
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(2) Beginnt oder endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalendermonats, wird die 
Benutzungsgebühr nach den angefangenen Kalendertagen festgesetzt. Bei der 
Errechnung der Benutzungsgebühr nach Kalendertagen wird für jeden Tag der 
Benutzung 1/30 der monatlichen Gebühr zugrunde gelegt. 

(3) Eine vorübergehende Nichtbenutzung der Unterkunft entbindet den Benutzer/ die 
Benutzerin nicht von der Verpflichtung, die Gebühren entsprechend Absatz 1 und 
2 vollständig zu zahlen. 

§ 13 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften in der Kreis-
stadt Homburg vom 24. Mai 2007 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 
22.09.2011 außer Kraft. 

 

 

Homburg, den _____________ 

 

 
Der Oberbürgermeister 
In Vertretung: 

 

 

Michael Forster 
Bürgermeister 
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Anlage 1 
Gebührenverzeichnis zu § 10 Absatz 2 der Satzung über die  
Benutzung von Unterkünften für Geflüchtete in der Kreisstadt Homburg 
 

1. Art der bereitgestellten Unterkünfte 

Die Kreisstadt Homburg stellt folgende Arten der Unterkünfte für die Unterbringung geflüchteter Per-

sonen bereit. 

1.1 Gemeinschaftsunterkünfte 

In Gemeinschaftsunterkünfte und Wohngemeinschaften werden den Benutzern Einzel- oder Mehr-

bettzimmer zugewiesen, die grundsätzlich einfach möbliert sind. Küchen und sanitäre Einrichtungen 

sowie Gemeinschaftsräume werden von mehreren Personen gemeinschaftlich benutzt. 

1.2 Wohngemeinschaften in abgeschlossenen Wohnungen 

Je nach Bedarfs- und Verfügungssituation ist diese Form der Unterbringung analog der Unterbrin-

gung in Gemeinschaftsunterkünften. 

1.3 Abgeschlossene Wohnungen 

Insbesondere Familien werden je nach Bedarfs- und Verfügungslage in abgeschlossene Wohneinhei-

ten untergebracht. 

2. Gebührensätze 

2.1 Benutzungsgebührensätze für Gemeinschaftsunterkünfte und Wohngemeinschaften 

Die Gebührensätze beziehen sich auf die von der Kreisstadt Homburg bereitgestellten Schlafplätze 

für die untergebrachten Personen. 

Die Gemeinschaftsunterkünfte und Wohngemeinschaften sind grundsätzlich möbliert. Die Nutzungs-

gebühr beinhaltet auch die Möblierungskosten 

2.1.1 Benutzungsgebühr 

Die monatliche Benutzungsgebühr je Schlafplatz beträgt 237,50 EUR 
 

2.1.2 Betriebskostengebühr 

Neben der Benutzungsgebühr für Schlafplätze in Gemeinschaftsunterkünften und Wohngemein-

schaften wird je Schlafplatz eine Betriebskostengebühr erhoben. 

Die monatliche Betriebskostengebühr je Schlafplatz beträgt 32,00 EUR 

 

2.1.3 Energiekosten- und Warmwassergebühr 

Des Weiteren wird für die Bereitstellung von Energie und die Warmwasseraufbereitung wird monat-

lich je Schlafplatz eine Energiekosten- und Warmwassergebühr erhoben. 
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Die monatliche Energiekosten- und Warmwassergebühr je 

Die monatliche Energiekostengebühr je Schlafplatz beträgt 68,00 EUR 

Die monatliche Warmwassergebühr je Schlafplatz beträgt 13,00 EUR 

 

2.1.4 Heizungskostengebühr 

Die monatliche Gebühr für Heizungskosten je Schlafplatz beträgt 30,00 EUR 

 

2.2 Benutzungsgebühr für abgeschlossene Wohnungen 

Die Benutzungsgebühr für Unterkünfte in abgeschlossenen Wohnungen wird monatlich nach Haus-

haltsgröße und Wohnfläche erhoben.  

2.2.1 Monatliche Nutzungsgebühr für Wohnraum  

Haushaltsgröße Wohnfläche Gebühr (EUR) 

1-Personenhaushalt bis 45 qm 360,00 

2-Personenhaushalt bis 60 qm 480,00 

3-Personenhaushalt bis 75 qm 600,00 

4-Personenhaushalt bis 90 qm 720,00 

5-Personenhaushalt bis 105 qm 840,00 

6-Personenhaushalt bis 120 qm 960,00 

Für jede weitere Person plus 15 qm 120,00 

 

2.2.2 Monatliche Betriebskostengebühr je qm 

Neben der mtl. Nutzungsgebühr für Wohnraum wird eine Betriebskostenpauschale erhoben. 

Betriebskostengebühr je qm und Monat beträgt 1,60 EUR 

 

2.2.3 Monatliche Heizungskosten- und Warmwassergebühr je qm 

Bestehen in den zur Unterbringung bereitgestellten, abgeschlossenen Wohnungen die technischen 

Voraussetzungen, dass die Zähler und Messeinrichtungen direkt beim Energielieferant angemeldet 

werden können oder besteht die Möglichkeit, dass die Brennstoffe durch den Benutzer selbst be-

schafft werden können, so erfolgt eine Anmeldung der Zähler bzw. Messeinrichtungen direkt beim 

Energielieferant bzw. die Benutzer beschaffen sich die Brennstoffe selbst. 

Für alle anderen Wohnungen wird eine mtl. Heizungs- und Warmwassergebühr erhoben. 

Heizkosten- u. Warmwassergebühr je qm und Monat beträgt 2,50 EUR 
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2.2.5 Möblierungsgebühren 

Von der Landesaufnahmestelle zugewiesene Flüchtlinge haben in der Regel lediglich eine paar Haus-

haltsgegenstände im Besitz, so dass es bei Zu- bzw. Einweisungen in Wohnungen einer Möblierung 

der Wohnung bedarf. 

Ist eine Bereitstellung von möblierten Wohnungen durch die Kreisstadt Homburg erforderlich, so 

werden folgende monatliche Möblierungsgebühren erhoben: 

Monatliche Möblierungspauschale für die Wohnungsinfrastruktur 
(Weißware, Küche) 

 
25,00 

 
EUR 

Monatliche Möblierungspauschale je untergebrachter Person (Bett, 
Bezüge, Tisch, Stühle, Kleiderschrank usw.) 

 
21,00 

 
EUR 
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2023/0336/100 
öffentlich 
Antrag 
100 - Hauptabteilung 
Bericht erstattet: Fraktion Die Linke 

 

 

Antrag der Fraktion Die Linke: Universitätsklinikum des 
Saarlandes UKS am Standort Homburg stärken – mehr 
Wohnraum für ausländische Pflegekräfte sichern – 
Parkplatzsituation entspannen 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Stadtrat (Entscheidung) 13.07.2023 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
 
 
Sachverhalt 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 
 
Anlage/n 
 
1 Antrag Stadtrat Juli 2023 (öffentlich) 
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Fraktion im 
Stadtrat Homburg 

 
Barbara Spaniol 
- Vorsitzende - 

Brandenburger Str. 13 
66424 Homburg 

 
Tel.: 0163-3076886 

barbara.spaniol@gmx.de 

 
Homburg, 03.07.23 

Herrn Bürgermeister        
Michael Forster 
Stadt Homburg 
Am Forum 
 
66424 Homburg  
 
Einbringung eines Antrages für die nächste Stadtratssitzung am 13.07.23 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
gem. § 41 Abs. 1 KSVG beantrage ich im Namen der Fraktion DIE LINKE  
die Aufnahme von folgendem Tagesordnungspunkt für die nächste Stadtratssitzung 
am 13.07.23: 
 
TOP: Universitätsklinikum des Saarlandes UKS am Standort Homburg stärken 
– mehr Wohnraum für ausländische Pflegekräfte sichern – Parkplatzsituation 
entspannen   

Begründung:  
 
Der Stadtrat unterstützt die wohnortnahe Krankenhausversorgung als öffentliche 
Daseinsvorsorge. Das UKS in Homburg ist als Klinikum der Maximalversorgung mit 
ca. 1300 Betten und ca. 4800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zudem ein wichtiger 
Baustein und Standortfaktor. Deshalb muss neben dem Bund auch das Land 
seiner Verpflichtung zur Finanzierung von Krankenhausinvestitionen vollständig 
nachkommen – Soforthilfen werden immer notwendiger. Der Weiterbetrieb unserer 
Kliniken wie dem UKS muss stärker öffentlich abgesichert werden.  

Dazu gehört auch die Unterstützung für die Stadt Homburg durch das Land bezüglich 
bezahlbaren Wohnraums, insbesondere für ausländische Pflegekräfte am UKS. 
Ebenso muss zur unverändert schwierigen Situation mit Blick auf die Belastung der 
Pflegekräfte am UKS durch Parkgebührenerhebungen und Parkplatzmangel erneut 
der Dialog seitens der Stadt und den Fraktionsvorsitzenden mit der UKS-Leitung 
gesucht werden – wie im Beschluss auf Antrag der Fraktion DIE LINKE im Februar 
2022 im Stadtrat beschlossen.  

Mit der Bitte um Berücksichtigung und mit freundlichen Grüßen  

 
Barbara Spaniol - Fraktionsvorsitzende -  
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2023/0239/200 
öffentlich 
Beschlussvorlage 
200 - Haushaltsangelegenheiten 
Bericht erstattet: Braß, Michael 

 

 

Beteiligung an den Kosten für Fund- und Abgabetiere 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung) 28.06.2023 N 
Stadtrat (Entscheidung)  N 

 
Beschlussvorschlag 
 
Für die anstehende Neuverhandlung des Konsortialvertrages zwischen den 
beteiligten Kommunen und den Tierschutzvereinen Neunkirchen und Homburg für 
die Zeit ab 2024 ff. wird eine Erhöhung der finanziellen Unterstützung 
kommunalseitig auf 1,00 EUR je Einwohner p.a. vorgeschlagen. 
 
Sachverhalt 
 
Am 20.03.2018 haben die Landräte der Landkreise Neunkirchen, St. Wendel und 
des Saarpfalz-Kreises, sowie die Oberbürgermeister der Städte  Neunkirchen, 
Homburg und St. Ingbert und die Bürgermeister der Städte Ottweiler, St. Wendel, 
Bexbach, Blieskastel und der Gemeinden Eppelborn, Illingen, Merchweiler, 
Schiffweiler, Spiesen-Elversberg, Marpingen, Namborn, Nohfelden, Nonnweiler, 
Oberthal, Tholey, Gersheim, Kirkel und Mandelbachtal mit den Tierschutzvereinen 
Neunkirchen Saar und Umgebung e.V. und Homburg Saar und Umgebung e.V zur 
Beteiligung an den Kosten für Fund- bzw. Abgabetiere in den Tierheimen einen 
Konsortialvertrag geschlossen. 
 
Darin war vereinbart, dass je nach der statistischen Einwohnerzahl zum 31.12. 
des Vorjahres der jeweiligen Kommunen ein Kommunalbeitrag in Höhe von 0,30 
EUR beginnend ab dem Jahr 2018 p.a. und dann in der Folgezeit jeweils mit einer 
jährlichen Steigerung von 0,02 EUR als Finanzierung geleistet wird. 
 
Dieser Vertrag endet nun am 31.12.2023. 
 
Aufgrund der in der Vergangenheit eingetretenen Entwicklung ist seitens des 
Betriebs der Tierheime ganz unstreitig sowohl eine massive Kostensteigerung, als 
auch ein stark gestiegener Unterbringungsbedarf zu verzeichnen. 
 
Insoweit ist eine Verstärkung der finanziellen Unterstützung der Tierheime der 
Tierschutzvereine kommunalseitig unbedingt erforderlich. 
 
Im Hinblick auf den nun Ende des Jahres auslaufenden Konsortialvertrag wird 
deshalb eine Neuverhandlung der Vertragsgrundlage mit den beteiligten 
Kommunen und den Tierschutzvereinen unter der Zielvorgabe einer Erhöhung auf 
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1,00 EUR je Einwohner vorgeschlagen. 
 
Die Kostenbeteiligung der Stadt beträgt im laufenden Jahr 2023 nach der 
bisherigen Vertragsgrundlage 16.826,00 EUR (stat. Einwohnerzahl Stand 
31.12.2022 = 42.065 x 0,40 EUR). 
 
Eine Steigerung der finanziellen Unterstützung auf 1,00 EUR je Einwohner führte 
dann zu einer Erhöhung um ca. 25.000,00 EUR auf insgesamt ca. 42.000,00 EUR 
p.a. 
 
Unabhängig von der vertraglich vereinbarten finanziellen Unterstützung ist die 
Stadt Mitglied im Tierschutzverein Homburg und leistet einen jährlichen 
Mitgliedsbeitrag in Höhe von 6.000,00 EUR. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 
 
Anlage/n 
 
1 Konsortialvertrag Tierheim 20032018 (nichtöffentlich) 
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2023/0293/200 
öffentlich 
Beschlussvorlage 
200 - Haushaltsangelegenheiten 
Bericht erstattet: Braß, Michael 

 

 

Betriebskostenzuschuss 2023 an die Musikschule 
Homburg gGmbH 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss 
(Vorberatung) 29.06.2023 N 

Stadtrat (Entscheidung) 13.07.2023 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Leistung eines Betriebskostenzuschusses der Stadt an die Musikschule 
Homburg gGmbH für das Jahr 2023 in Höhe von max. 800.000 Euro wird 
zugestimmt. 
 
Sachverhalt 
 
Im Haushalt der Stadt Homburg ist für das Haushaltsjahr 2023 für die 
Musikschule Homburg gGmbH ein Zuschuss in Höhe von 800.000 Euro 
veranschlagt.  
Im Wirtschaftsplan der Musikschule Homburg gGmbH ist für das Jahr 2023 in der 
laufenden Verwaltung ein Betriebskostenzuschuss von Seiten der Kreisstadt 
Homburg an die Musikschule Homburg gGmbH in gleicher Höhe eingeplant.  
 
Die Musikschule Homburg gGmbH ist auf den Betriebskostenzuschuss 
angewiesen. Er dient vor allem zur Deckung der Personalkosten, der 
Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten des Musikschulgebäudes, der Kosten für 
die Geschäftsbesorgung im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der 
Stadt Homburg, der Zinsaufwendungen an das Kreditinstitut sowie der 
Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen.  
 
Der Betriebskostenzuschuss soll in 2. Raten ausbezahlt werden. Die 1. 
Ratenzahlung soll am 01.08.2023 in Höhe von 600.000 € erfolgen. Nach 
Abschluss des Wirtschaftsjahres, wenn der endgültige Bedarf ermittelt wurde, 
soll die Schlusszahlung in Höhe von höchstens 200.000 € erfolgen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 
 
Anlage/n 
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1 Kontoauszug Produkt Musikschule -Zuschuss (öffentlich) 
2 Planwerte der Einzelkonten nach Produkten bei der Musikschule Homburg 
gGmbH (öffentlich) 
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Kontoauszug (Status:angeordnet)
Mandant: 1 Kreisstadt Homburg (Saar) Seite: 1
Haushaltsjahr: 2023 Kontenart: Ergebniskonten Datum: 01.06.2023
Produkt: 25050100 Musikschule
Konto: 531604 Aufw. für Zuschuss Musikschule
Maßnahme: 000

Mittel Freigabe SOLL HABEN
Haushaltsansatz: 800.000,00 € 800.000,00 € Buchungssumme: 0,00 € 0,00 €
Nachtragsansätze: 0,00 € 0,00 € Auftragssumme: davon 0,00 € 0,00 €
Sperrbetrag: 0,00 € 0,00 € Buchungsaufträge: 0,00 € 0,00 €
UPL / APL: 0,00 € 0,00 € offene Aufträge: 0,00 € 0,00 €
Erm.üb. Vorjahr 0,00 € 0,00 € Rechnungsabgrenzung: 0,00 € 0,00 €
gebild. Erm.übertr.: 0,00 € 0,00 € gesamt: 0,00 € 0,00 €
gesamt: 800.000,00 € 800.000,00 € Saldo: 0,00 €
Steuerschlüssel: 0 verfügbar Konto: 531604 800.000,00 €
Organisationseinheit: 200 verfügbar Budget: 8202 4.138.461,79 €
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung Planvergleich: 800.000,00 €

verfügbar gesamt: 4.138.461,79 €

Ende der Liste
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Version: 1
Mandant: Musikschule Homburg gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2023
Ansatz 01.06.2023

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

- Seite 1/1 -

AnsatzVVJ+
Nachtrag

BuchvolumenVVJ AnsatzVJ BuchvolumenVJ Ansatz

Konto Bezeichnung OrgaEinheit Budget 2021 2021 2022 2022 2023
Teilhaushalt Gesamthaushalt
Produkt 2.5.05.3000 Musikschule Homburg gGmbH

Ergebniskonten - Erträge
414500 Zuschüsse v.verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u.

Sondervermögen
44 250500 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000

Summe Ergebniskonten - Erträge 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000

Gesamt Ertrag: 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Gesamt Aufwand: 0 0 0 0 0
Gesamt Saldo Ergebnis: 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Gesamt Einzahlung: 0 0 0 0 0
Gesamt Auszahlung: 0 0 0 0 0
Gesamt Saldo Finanz: 0 0 0 0 0
Gesamt Einzahlung investiv: 0 0 0 0 0
Gesamt Auszahlung investiv: 0 0 0 0 0
Gesamt Saldo investiv: 0 0 0 0 0
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2023/0231/200 
öffentlich 
Beschlussvorlage 
200 - Haushaltsangelegenheiten 
Bericht erstattet: Braß, Michael 

 

 

Betriebskostenzuschuss 2023 an die Stiftung 
Römermuseum Homburg-Schwarzenacker 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung) 28.06.2023 N 
Stadtrat (Entscheidung) 13.07.2023 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 
Der Stiftung Römermuseum Homburg-Schwarzenacker wird der im Haushalt 
veranschlagte Betriebskostenzuschuss 2023 in Höhe von 335.000,00 € gewährt 
und ausgezahlt 
 
Sachverhalt 
 
Der Geschäftsführer der Stiftung Römermuseum bittet um Auszahlung des 
Betriebskostenzuschusses in Höhe von 335.000,00 €, damit die ordnungsgemäße 
Führung des Museumsbetriebes gewährleistet werden kann. Die Stiftung ist 
aufgrund steigender Kosten und der Unterdeckung der Stiftung sowie 
anstehender Renovierungsarbeiten auf den Betriebskostenzuschuss angewiesen. 
Eine Aufstellung der bisherigen Erträge und Aufwendungen für 2023 und 2022 ist 
als Anlage beigefügt. 
 
Im Haushalt 2023 stehen bei dem Produkt 25200100 (Verwaltung, Museen, 
historische Stätten, Archive) Konto 531601 (Aufwendungen für Zusch. an Stiftg. 
Römermuseum) 350.000,00 € als Betriebskostenzuschuss für die Stiftung 
Römermuseum zur Verfügung. Darin enthalten ist die jährliche Stiftereinlage in 
Höhe von 15.000,00 €. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 
 
Anlage/n 
 
1 Erträge und Aufwendungen 2022 Stiftung Römermuseum (nichtöffentlich) 
2 Erträge und Aufwendungen 2023 Stiftung Römermuseum (nichtöffentlich) 
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2023/0304/200 
öffentlich 
Beschlussvorlage 
200 - Haushaltsangelegenheiten 
Bericht erstattet: Braß Michael 

 

 

Erlass der Haushaltssatzung und Beschluss des 
Haushaltes der Schramm´sche Stiftung für das Jahr 
2023 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung) 28.06.2023 N 
Stadtrat (Entscheidung) 13.07.2023 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 
Für das Haushaltsjahr 2023 wird die Haushaltssatzung der Schramm´sche 
Stiftung und der Haushaltsplan beschlossen. 
 
Sachverhalt 
 
Nach § 13 der Satzung der Schramm´sche Stiftung ist die Stiftungsversammlung 
der Stadtrat von Homburg. Die Stiftungsversammlung beschließt nach § 14 der 
Satzung über die Aufstellung des Haushaltsvoranschlages. 
 
Der Stiftungsbeirat entscheidet über die Verwendung der Stiftungsmittel. Die 
Vorberatung einer Haushaltssatzung gehört nicht zu den Aufgaben des 
Stiftungsbeirates. Eine Sitzung nur zur Unterrichtung der Beiratsmitglieder wurde 
von diesen nicht gewünscht. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 
 
Anlage/n 
 
1 2023_HH-Satzung_und_HH_unterschrieben (öffentlich) 
2 Mietvertrag 14082012 (nichtöffentlich) 
3 Niederschrift Stiftungsbeirat 09112012 (nichtöffentlich) 
4 Bestätigung Bauabnahme 655 vom 29112012 (nichtöffentlich) 
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2023/0004/-01 
öffentlich 
Beschlussvorlage 
680 - Eigenbetrieb Stadtentwässerung 
Bericht erstattet: Herr Missy 

 

 
 
 

Betriebsgebäude SeH 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Werksausschuss des Eigenbetriebs 
Stadtentwässerung (Vorberatung) 03.07.2023 N 

Stadtrat (Entscheidung) 13.07.2023 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Kreisstadt Homburg überträgt dem Eigenbetrieb SeH den Besitz am Gebäude 
„Bei der Beedermühle“ Flurstück 2159/8 Flur 9 gegen Erstattung des vor 
Übertragung zu ermittelnden aktuellen Marktwertes in dessen Anlagevermögen. 
 
Sachverhalt 
 
Die SeH übernimmt das marode Gebäude im unmittelbar angrenzenden Bereichs 
der Kläranlage der Stadt Homburg zur Realisierung der notwenigen 
Schwarz/Weiß – Bereiche, Materialdesinfektionsbereiche und Büroräume.  
Bis heute haben die Mitarbeiter der SeH keinen Zugang zu einem notwendigen 
Schwarz/Weiß – Bereich, um nach Baustellenterminen mit Aerosolbelastungen 
aus dem Kanal und zum Beispiel dem Kontakt mit Rattengift oder direktem 
Kontakt mit Fäkalien die durch die Unfallkasse bzw. Berufsgenossenschaften 
geforderten Arbeitsabläufe zu erfüllen. 
Ein extern beauftragtes Büro hat zur Sicherstellung der notwendigen 
Arbeitssicherheitsabläufe über die oben genannten Notwendigkeiten eines 
Schwarz/Weiß – Bereiches hinaus auch die Erfordernis eines geeigneten 
Laborarbeitsplatzes zum abfüllen und behandeln von Abwasserproben sowie zur 
Desinfektion der eingesetzten Arbeitsmaterialien aufgezeigt. 
Im Zuge des Umbaus des Bestandsgebäudes an der Kläranlage sollen die 
notwendigen Infrastrukturen zur Erfüllung der Anforderungen der 
Berufsgenossenschaften und des Arbeits- und Gesundheitsschutzes umgesetzt 
werden.  
Das vorhandene Bestandsgebäude soll in ein modernes Bürogebäude umgebaut 
werden. Im Zuge des Umbaus soll als Pilotprojekt ein modernes Heizsystem durch 
Wärmerückgewinnung aus Abwasser in Zusammenarbeit mit dem EVS realisiert 
werden. Dazu gibt es bereits eine Grundsatzentscheidung des EVS dies zu 
ermöglichen.  
Durch die zentrale Lage unmittelbar an der Kläranlage können nach zu treffenden 
Vereinbarungen mit dem EVS dort vorhandene größere Laborflächen und 
Infrastrukturen gemeinsam genutzt werden. Durch die besondere Lage an der 
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Kläranlage können die schon länger vorgesehenen Messungen von Teilströmen 
des Homburger Abwassersystems standortnah umgesetzt werden. 
Die Gebäudeinvestitionen wurden durch das LaVA - wie im Wirtschaftsplan 
vorgesehen - genehmigt.  
Nach Zustimmung des Stadtrates wird auf Kosten der SeH ein 
Marktwertgutachten zur Festlegung des Übertragungswertes beauftragt. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Die notwendigen finanziellen Mittel stehen im Wirtschaftsplan auf dem Konto 
783000 Maßnahme 312 zur Verfügung. 
 
 
Anlage/n 
 
1 Ansicht Gebäude (öffentlich) 
2 Lageplan Gebäude (öffentlich) 
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2023/0334/100 
öffentlich 
Informationsvorlage 
100 - Hauptabteilung 
Bericht erstattet: Kowollik, Claudia 

 

 

Stand der Beratung zur Thematik 
"Mehrgenerationenbänke" 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Stadtrat (Kenntnisnahme) 13.07.2023 Ö 
 
Sachverhalt 
 
Die SPD-Fraktion hatte für die Sitzung des Stadtrates am 06. Oktober 2022 unter 
Vorlagennummer 2022/0383/100 den Antrag gestellt, dass die Stadtverwaltung 
die Aufstellung sogenannter Mehrgenerationenbänke im Stadtgebiet prüfen und 
dann zeitnah installieren soll. 
 
Im Rahmen der Beratung dieses Antrages in der Sitzung wurde beschlossen, dass 
zunächst eine Befassung des Arbeitskreises Stadtmobiliar mit diesem Thema 
stattfinden soll. 
Aus diesem Grund wurde der Antrag dorthin verwiesen. 
 
Die SPD-Fraktion bittet nun um Unterrichtung über die bisher erzielten Ergebnisse 
dieser Beratungen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 
 
Anlage/n 
Keine 
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2023/0322/200 
öffentlich 
Informationsvorlage 
200 - Haushaltsangelegenheiten 
Bericht erstattet: Brass Michael 

 

 
 
 

Überplanmäßige bzw. außerplanmäßige 
Aufwendungen bzw. Auszahlungen 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Stadtrat (Kenntnisnahme) 13.07.2023 Ö 
 
Sachverhalt 
 
Der Bürgermeister hat im Rahmen seiner ihm nach der Geschäftsordnung des 
Stadtrates eingeräumten Obergrenze für diverse über- bzw. außerplanmäßige 
Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 89 KSVG die vorherige Zustimmung 
erteilt. 
Die jeweiligen Ausfertigungen der vorherigen Zustimmungen werden dem 
Stadtrat in der Anlage zur Kenntnis gegeben. 
 
 
 
 
Anlage/n 
 
1 Kommandowagen (öffentlich) 
2 Akku-Rettungszylinder (öffentlich) 
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2023/0315/40 
öffentlich 
Informationsvorlage 
40 - Bildung und Sport 
Bericht erstattet: Zwing, Sabrina 

 

 

Schulentwicklungsplan der Kreisstadt Homburg 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Stadtrat (Kenntnisnahme) 13.07.2023 Ö 
 
Sachverhalt 
 
Ziel des Schulentwicklungsplanes im Sinne des § 37 Schulordnungsgesetz in 
Verbindung der Schulentwicklungsplanungsverordnung ist die Bereitstellung der 
planerischen Grundlagen für die Entwicklung eines regional ausgewogenen, 
differenzierten und inklusiven Bildungsangebotes im Saarland. 
 
Darzulegende Grundlagen der Schulentwicklungsplanung sind: 

- das gegenwärtige Schulangebot der jeweiligen Kommune nach 
Schulformen, Schularten und Schulstandorten 

- die mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens, einschließlich des 
ermittelten und des voraussichtlichen Schulwahlverhaltens 

- die mittelfristige Entwicklung des Schulraumbestandes 
- die verschiedenen vorhandenen gebundenen und freiwilligen 

Ganztagsangebote einschließlich der eventuell vorhandenen 
Jugendhilfeangebote. 

-  
Im Hinblick auf die mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens ist 
insbesondere darauf zu achten, dass ein geordneter Schulbetrieb gewährleistet 
ist. Nach § 9 Abs. 1 und 2 SchoG ist ein geordneter Schulbetrieb dann 
gewährleistet, wenn die jeweilige Grundschule in allen Klassenstufen insgesamt 
mindestens 80 Schülerinnen und Schüler aufweisen. 
 
Der Schulentwicklungsplan muss alles 5 Jahre neu erstellt und dem Ministerium 
für Bildung und Kultur vorgelegt werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
./. 
 
 
Anlage/n 
 
1 Schulentwicklungsplan der Kreisstadt Homburg 2022 (öffentlich) 
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Schulentwicklungsplan der Kreisstadt Homburg / Saar 
Stand: Oktober 2022 
 
 
 
Vorwort: Rechtsgrundlage und Aufgabenbeschreibung  
 
1. Schulangebot in der Kreisstadt Homburg / Saar  
 
2. Schulen in Trägerschaft der Kreisstadt Homburg / Saar mit Darstellung 
 

2.1. des Schulbezirks einschließlich der zugehörigen Stadt- und Ortsteile 
 
2.2. der mittelfristigen Entwicklung des Schüleraufkommens 
 
2.3. der mittelfristigen Entwicklung des Schulraumbestandes 
 
2.4. der vorhandenen gebundenen und freiwilligen Ganztagsangebote 
 
2.5. der Jugendhilfeangebote 
 
2.6. Schlussfolgerungen  

 
3. Zusammenfassung 
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Vorwort: Rechtsgrundlagen und Aufgabenbeschreibung 
 
Ziel des Schulentwicklungsplanes im Sinne des § 37 des Schulordnungsgesetzes ( SchoG ) 
vom 05. Mai 1965 in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. August 1996 ( Amtsbl. S. 
846 ), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20. Januar 2016 ( Amtsbl. I S. 120 ) in 
Verbindung mit dem § 1 Abs. 2 der SchulEntwPlanV ist die Bereitstellung der planerischen 
Grundlagen für die Entwicklung eines regional ausgewogenen, differenzierten und inklusiven 
Bildungsangebotes im Saarland. 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 der SchulEntwPlanV sind im Schulentwicklungsplan darzulegen: 

 das gegenwärtige Schulangebot nach Schulformen, Schularten und Schulstandorten 

 die mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens 

 die mittelfristige Entwicklung des Schulraumbestandes 

 die verschiedenen an diesen Schulen vorhandenen gebundenen und freiwilligen 
Ganztagsangebote einschließlich der eventuell vorhandenen Jugendhilfeangebote. 

Im Hinblick auf die mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens ist insbesondere 
darauf zu achten, dass ein geordneter Schulbetrieb gewährleistet ist. Nach § 9 Abs. 1 und 2 
SchoG ist ein geordneter Schulbetrieb dann gewährleistet, wenn die jeweilige Grundschule 
in allen Klassenstufen insgesamt mindestens 80 Schülerinnen und Schüler aufweisen, 
sodass eine fruchtbare Unterrichts – und Erziehungsarbeit möglich ist, eine Differenzierung 
des Unterrichts erlaubt und einen zweckmäßigen und wirtschaftlichen Einsatz von 
personellen und sächlichen Mitteln gesichert ist. Generell werden Schulstandorte, bei denen 
ein geordneter Schulbetrieb kurz – oder mittelfristig gefährdet ist, einer näheren Betrachtung 
unterzogen, um eine Perspektive für den jeweiligen ( gefährdeten ) Standort aufzuzeigen. 
 
Mit dem vorliegenden Schulentwicklungsplan werden die jeweiligen Parameter der fünf 
Grundschulen mit zwei Dependancen der Kreisstadt Homburg / Saar  dargestellt. 
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1. Schulangebot in der Kreisstadt Homburg / Saar  
 
Die Kreisstadt Homburg / Saar ist Schulträger von insgesamt 5 Grundschulen mit 2 
Dependancen. 
 

1.1. Grundschule Sonnenfeld 
  Akazienweg 3 

66424 Homburg 
 

1.1.1. mit der Dependance Kirrberg 
Am Dorfplatz 5 
66424 Homburg 
 

 1.2. Grundschule Langenäcker 
  Thomastraße 15 
  66424 Homburg 
 
 1.3. Grundschule Luitpoldschule 
  Luitpoldstraße 9 
  66424 Homburg 
 
 1.4 Grundschule Einöd 
  Am Wieschen 7a 
  66424 Homburg 
 

1.4.1 mit der Dependance Beeden 
Blieskasteler Straße 106 
66424 Homburg 
 

1.5 Grundschule Bruchhof 
Rosenstraße 22 
66424 Homburg 
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2.1.1.  Grundschule Sonnenfeld  
Akazienweg 3 
66424 Homburg 

 

 

2.1.2. Schulbezirk einschließlich der zugehörigen Stadt- und Ortsteile 
 
Der Schulbezirk der Grundschule Sonnenfeld umfasst folgende Straßen im Stadtgebiet 
Homburg: 

 

Stadt / Ortsteil Straße 
Hausnummer 

von – bis 
gerade / 
ungerade 

Homburg OT Homburg Ahornweg alle 
 Homburg OT Homburg Akazienweg alle 
 Homburg OT Homburg Am Forum alle 
 Homburg OT Homburg Am Germanenplatz alle 
 Homburg OT Homburg Am Rabenhorst alle 
 Homburg OT Homburg Am Zweibrücker Tor alle 
 Homburg OT Homburg Amselstraße alle 
 Homburg OT Homburg An den Birken alle 
 Homburg OT Homburg An der Farrwiese alle 
 Homburg OT Homburg Auf der Mastau alle 
 Homburg OT Homburg Beeder Straße alle 
 Homburg OT Homburg Beethovenstraße alle 
 Homburg OT Homburg Bexbacher Straße 1 – 45  
 Homburg OT Homburg Buchenweg alle 
 Homburg OT Homburg Cappelallee alle 
 Homburg OT Homburg Domagkstraße alle 
 Homburg OT Homburg Ehrlichstraße alle 
 Homburg OT Homburg Eibenweg alle 
 Homburg OT Homburg Einsteinstraße alle 
 Homburg OT Homburg Emilienstraße alle 
 Homburg OT Homburg Entenmühlstraße alle 
 Homburg OT Homburg Entenweiherstraße alle 
 Homburg OT Homburg Erlenweg alle 
 Homburg OT Homburg Eschenweg alle 
 Homburg OT Homburg Fichtenweg alle 
 Homburg OT Homburg Finkenstraße alle 
 Homburg OT Homburg Frankenstraße alle 
 Homburg OT Homburg Friedastraße alle 
 Homburg OT Homburg Gasstraße alle 
 Homburg OT Homburg Gerberstraße alle 
 Homburg OT Homburg Gerichtsplatz alle 
 Homburg OT Homburg Gleisdreieck alle 
 Homburg OT Homburg Goldregenweg alle 
 Homburg OT Homburg Händelstraße alle 
 Homburg OT Homburg Haydnstraße alle 
 Homburg OT Homburg Helmholtzstraße alle 
 Homburg OT Homburg Hinter den Gärten alle 
 Homburg OT Homburg In den Schrebergärten alle 
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Homburg OT Homburg Industriestraße alle 
 Homburg OT Homburg Jahnplatz alle 
 Homburg OT Homburg Kaiserstraße 41 
 Homburg OT Homburg Kaiserstraße 47 
 Homburg OT Homburg Kaiserstraße 48 – 98  G 

Homburg OT Homburg Kaiserstraße 49 – 81  U 

Homburg OT Homburg Kaiserstraße 91 
 Homburg OT Homburg Kardinal-Wendel-Straße alle 
 Homburg OT Homburg Kastanienweg alle 
 Homburg OT Homburg Keltenstraße alle 
 Homburg OT Homburg Kiefernweg alle 
 Homburg OT Homburg Kirrberger Straße alle 
 Homburg OT Homburg Kirschbaumstraße alle 
 Homburg OT Homburg Kraepelinstraße alle 
 Homburg OT Homburg Kurt-Conrad-Straße 1 – 3  U 

Homburg OT Homburg Lagerstraße alle 
 Homburg OT Homburg Lerchenstraße alle 
 Homburg OT Homburg Lieselottenstraße alle 
 Homburg OT Homburg Lindenstraße alle 
 Homburg OT Homburg Listerstraße alle 
 Homburg OT Homburg Mannlichstraße alle 
 Homburg OT Homburg Max-Planck-Straße alle 
 Homburg OT Homburg Neue Industriestraße alle 
 Homburg OT Homburg Nußbaumstraße alle 
 Homburg OT Homburg Obere Allee alle 
 Homburg OT Homburg Paracelsusstraße alle 
 Homburg OT Homburg Pasteurstraße alle 
 Homburg OT Homburg Platanenstraße alle 
 Homburg OT Homburg Richard-Wagner-Straße 3 
 Homburg OT Homburg Richard-Wagner-Straße 56 – 114 G 

Homburg OT Homburg Richard-Wagner-Straße 57 
 Homburg OT Homburg Richard-Wagner-Straße 59 
 Homburg OT Homburg Richard-Wagner-Straße 61 – 101  U 

Homburg OT Homburg Richard-Wagner-Straße 9999 
 Homburg OT Homburg Ringstraße alle 
 Homburg OT Homburg Robert-Koch-Straße alle 
 Homburg OT Homburg Röntgenstraße alle 
 Homburg OT Homburg Rotdornweg alle 
 Homburg OT Homburg Saarbrücker Straße 25 – 95  U 

Homburg OT Homburg Saarbrücker Straße 36 – 120  G 

Homburg OT Homburg Saarbrücker Straße 122 
 Homburg OT Homburg Saarbrücker Straße 123 
 Homburg OT Homburg Saarbrücker Straße 124 
 Homburg OT Homburg Saarbrücker Straße 126 
 Homburg OT Homburg Saarbrücker Straße 128 
 Homburg OT Homburg Saarbrücker Straße 9999 
 Homburg OT Homburg Schubertstraße alle 
 Homburg OT Homburg Schützenstraße alle 
 Homburg OT Homburg Schwarzer Weg alle 
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Homburg OT Homburg Semmelweisstraße alle 
 Homburg OT Homburg Siebenpfeifferstraße alle 
 Homburg OT Homburg Spemannstraße alle 
 Homburg OT Homburg Steinhübel alle 
 Homburg OT Homburg Storchenstraße alle 
 Homburg OT Homburg Talstraße 40 G 

Homburg OT Homburg Talstraße 46 
 Homburg OT Homburg Talstraße 51 – 55 U 

Homburg OT Homburg Talstraße 58 
 Homburg OT Homburg Talstraße 59 
 Homburg OT Homburg Talstraße 9999 
 Homburg OT Homburg Tannenweg alle 
 Homburg OT Homburg Ulmenweg alle 
 Homburg OT Homburg Universitätskliniken alle 
 Homburg OT Homburg Untere Allee alle 
 Homburg OT Homburg Virchowstraße alle 
 Homburg OT Homburg Volhardstraße alle 
 Homburg OT Homburg Von-Behring-Straße alle 
 Homburg OT Homburg Von-Weis-Straße alle 
 Homburg OT Homburg Waldstraße alle 
 Homburg OT Homburg Warburgring alle 
 Homburg OT Homburg Weberstraße alle 
 Homburg OT Homburg Weidenweg alle 
 Homburg OT Homburg Weißdornweg alle 
 Homburg OT Homburg Wirthstraße alle 
 Homburg OT Homburg Zweibrücker Straße alle 
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2.1.3. mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens 
 
Grundlage für die Prognosezahlen sind die Zahlen des Einwohnermeldeamtes der Kreisstadt 
Homburg, die sich lediglich auf die aktuellen Meldedaten beschränken. Umzüge sowie 
Wechsel der Schulen finden bei dieser Darstellung keine Berücksichtigung ( Tabelle 1 ).  
Parallel werden die Entwicklung der Schülerzahlen seit dem Schuljahr 1995 / 1996 sowie die 
Prognosezahlen bis in das Schuljahr 2035 / 2036 vom Ministerium für Bildung und Kultur 
dargestellt. Dabei finden Parameter wie Zu – und Wegzüge sowie Wechsel in 
schulbezirksfremde Schulen Berücksichtigung ( Tabelle 2 ).  
Abweichende Schüler – und Klassenstufenzahlen gegenüber der Tabelle 1 resultieren aus 
der Tatsache, dass das Ministerium für Bildung und Kultur bei Grundschulen mit 
Dependancen keine separate Darstellung vornimmt, sondern eine Gesamtbetrachtung 
beider Standorte heranzieht.  
 
( Tabelle 1 ) 
 

Prognose der Schüler/innen und Klassen 
GS Sonnenfeld 

  Schüler und Klassen in der Klassenstufe ...... 

Schuljahr 1 2 3 4 1 - 4 

  Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. 

2023/24 65 3 80 4 63 3 68 3 276 13 

2024/25 75 4 65 3 80 4 63 3 283 14 

2025/26 64 3 75 4 65 3 80 4 284 14 

2026/27 58 3 64 3 75 4 65 3 262 13 

2027/28 75 4 58 3 64 3 75 4 272 14 

2028/29 72 3 75 4 58 3 64 3 269 13 
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( Tabelle 2 )  
 

 
 
 
 

Schuljahr

Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl.
1995/96 92 4 81 4 94 5 116 5 383 18

1996/97 102 5 91 4 86 4 91 5 370 18
1997/98 96 5 100 5 81 4 90 4 367 18
1998/99 102 5 94 5 95 5 82 4 373 19
1999/00 115 5 95 5 92 5 94 5 396 20
2000/01 89 4 113 5 88 5 85 5 375 19
2001/02 98 5 86 4 106 5 95 5 385 19
2002/03 90 5 96 5 88 4 100 5 374 19
2003/04 92 5 92 5 95 5 81 4 360 19
2004/05 87 5 84 5 90 5 93 5 354 20
2005/06 106 4 85 4 88 4 86 5 365 17
2006/07 92 4 106 4 85 4 87 4 370 16
2007/08 86 4 92 4 105 4 82 4 365 16
2008/09 97 5 84 4 93 4 99 4 373 17
2009/10 95 5 100 5 85 4 90 4 370 18
2010/11 89 4 95 5 91 4 87 4 362 17
2011/12 93 4 83 4 86 4 86 4 348 16
2012/13 85 4 87 4 77 4 85 4 334 16
2013/14 90 4 81 4 91 4 77 4 339 16
2014/15 84 4 92 4 87 4 87 4 350 16
2015/16 93 4 86 4 97 4 90 4 366 16
2016/17 120 5 92 4 93 4 97 4 402 17
2017/18 97 4 121 6 98 4 93 4 409 18
2018/19 74 3 98 4 129 6 98 4 399 17
2019/20 87 4 75 3 105 5 129 6 396 18
2020/21 83 4 88 4 80 4 105 5 356 17
2021/22 105 5 84 4 94 4 80 4 363 17

2022/23 118 5 106 5 90 4 94 4 408 18
2023/24 120 6 119 5 113 5 90 4 442 20
2024/25 120 6 121 6 127 6 113 5 481 23
2025/26 120 6 121 6 129 6 127 6 497 24
2026/27 120 6 121 6 129 6 129 6 499 24
2027/28 118 5 121 6 129 6 129 6 497 23
2028/29 118 5 119 5 129 6 129 6 495 22
2029/30 116 5 119 5 127 6 129 6 491 22
2030/31 114 5 117 5 127 6 127 6 485 22
2031/32 112 5 115 5 125 6 127 6 479 22
2032/33 110 5 113 5 123 6 125 6 471 22
2033/34 108 5 111 5 121 6 123 6 463 22
2034/35 106 5 109 5 119 5 121 6 455 21
2035/36 104 5 107 5 117 5 119 5 447 20

Quellen: Ist-Daten aus StaLA-Sonderheft_2016/2017 Die Ist-Zahlen sind gelb unterlegt.

Daten aus Erheb_BV_2016 Kombiklassen sind blau unterlegt

Prognosemethoden: Schülerzahlen

Einschulungs- und Übergangsquoten: Mittelwert der letzten 3 Ist-Jahre

13. koordinierte Bevölkerungsprognose, Variante W2

Klassenzahlen: Klassenstufe 2

- Klassen werden grundsätzlich nicht zusammengelegt

Klassenstufe 1- 4 - Klassenteilung bei Überschreiten der SRZ (Toleranz 4%)

Klassenstufen 3 - 4

- Schülerrichtzahl (SRZ): 29 (n)  bzw. 25 (a) - Klassenzusammenlegung bei Unterschr. der SRZ (Toleranz  7 %)

- Klassenteilung bei Überschreiten der SRZ (Toleranz 4 %)

Prognose der Schüler/innen und Klassen
GS Sonnenfeld (inkl. ehemalige GS Kirrberg)

- Kombiklassen, wenn Schülerzahl zweier aufeinander folgender Schuljahre <=25 

ist

- Beträgt die Schülerzahl in allen Klassen einer Stufe mindestens 20, so darf 

geteilt werden

Schüler und Klassen in der Klassenstufe ......

1 2 3 4 1 - 4
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2.1.4. mittelfristige Entwicklung des Schulraumbestandes 
 

 
 

Bezeichnung und Anschrift der Schule 
1)

Grundschule Sonnenfeld Tel.: 06841 / 9930070

Akazienweg 3 Fax: 06841 / 99300715

66424 Homburg E-Mail: gs-sonnenfeld@schule.saarland

Standort:Homburg

Anzahl 

der

Räume JA Nein

3

4

4

2

1 (x)

1 x

1 x

1 x

2 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

2 x

1 x

1 x

1) Wenn die Schule auf mehrere Standorte verteilt ist, bitte für jeden Standort einen eigenen Erhebungsbogen ausfüllen

KR LZ

MU SL

BK VR

PC GT-GR

FÖ GT-BÜ

SP GT-KÜ

SO

FGTS Speisesaal

Yoga Raum FGTS31,11GT-SO

FGTS Gruppenraum 1 und 262,31GT-GR

Nebengebäude15,37GT-BÜ

Filmsaal / Musiksaal (Keller)

Rektorat

LZ 61,38 Hauptgebäude 

Sekretariat15,37VR

SL 33,39

Turnhalle

Musikraum

Kunstraum/ Werkraum

21,12

61,10

30,02

32,40

61,38

57,66

?

15,37SO

FÖ

SO 18,85 Besprechnung (Hauptgebäude OG)

GT-GR

SO

SO

SO

 Lehrerzimmer

GT-KÜ

Klassenraum

SP 664,30

MU 61,38

GT-KÜ 62,31

Lagerraum Musikinstrumente

Besprechung / Schulbuchauleihe19,43

19,14

FGTS Gruppenraum 3 und 4 (Keller)

Bücherei (Keller)

Kopierraum / Besprechnung

PC

Förderraum / Besprechung (Glasraum)

KR

KR

FÖ

(Glasraum) Förderraum

Keller

61,38 Aula/Förderraum (Hauptgebäude OG)

FÖ

Raumgröße [m²]

Hauptgebäude (EG)

KR

Klassenraum nutzbarRaumart 2)

KR 61,38

60,45

62,31 Nebengebäude (OG)

RAUMBESTAND der Grundschule Sonnenfeld  

Stand Oktober 2022

Hauptgebäude (OG)

Pavillon 1 und 2

Raum ist (auch) als
Bemerkung                                                          

(z. B. Raum fremd belegt durch.....)

Sonstiges (mit Beschreibung der 

Nutzung)

2) 
Raumarten:

FGTS Küche

Sport

PC-Raum

Ganztagsbetreuung 

(Büro/Peronal)
Förderraum

Ganztagsbetreuung 

(Küche/Speiseraum)

Ganztagsbetreuung 

(Gruppenraum)

Verwaltung

Schulleitung
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2.1.5. vorhandene gebundene und freiwillige Ganztagsangebote 
 
Die Grundschule Sonnenfeld führt eine Freiwillige Ganztagsschule ( FGTS ) in Trägerschaft 
des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK ). Gebundene Ganztagsangebote werden nicht 
vorgehalten. 
 
Entwicklung der Gruppenzahl und der betreuten Schüler/innen seit dem Schuljahr 2018 / 
2019: 
 

Schuljahr Lange Gruppen ( bis 17 Uhr ) Kurze Gruppen ( bis 15 Uhr ) 

 Gruppen Schüler/innen Gruppen Schüler/innen 

2018 / 2019 4 83 2 37 

2019 / 2020 4 91 2 35 

2020 / 2021 4 91 2 32 

2021 / 2022 4 74 1 22 

2022 / 2023 4 83 2 32 

 
 
2.1.6. vorhandene Jugendhilfeangebote 
 
Jede Woche besucht ein Schoolworker in Trägerschaft des Saarpfalz – Kreises für je drei 
Stunden die Grundschule Sonnenfeld. 
 
2.1.7. Schlussfolgerungen 
 
Wie aus der Tabelle 2 zu entnehmen ist, war die Grundschule Sonnenfeld ab dem Schuljahr 
1995 / 96 für rund 10 Jahre durchgängig Vier – und Fünfzügig. Seit der Einführung der 
Dependance Kirrberg im Schuljahr 2006 / 07 wird die Grundschule Sonnenfeld überwiegend 
drei- bis vierzügig geführt was für die kommenden Jahre auch weiterhin so prognostiziert 
wird. Für eine durchgängige Vierzügigkeit ( insgesamt 16 Klassen ) stehen ausreichend 
Räume inkl. temporärer Containerlösung zur Verfügung. 
 
Eine Gefährdung des Schulstandortes ist nicht gegeben, da ein geordneter Schulbetrieb 
nach § 9 II SchoG ( Grundschulen in allen Klassenstufen insgesamt mindestens 80 
Schüler/innen ) gewährleistet ist. 
 
Die Nachfrage der Ganztagsangebote unter dem Träger des DRK hat sich von insgesamt 5 
Gruppen mit 86 Schüler/innen im Schuljahr 2018 / 2019 auf aktuell 6 Gruppen mit rund 120 
Schüler/innen erhöht. Hier ist die Kapazitätsgrenze erreicht ( max. 120 Plätze ).  
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2.2.1.  Grundschule Kirrberg ( Dependance der Grundschule Sonnenfeld )   
Am Dorfplatz 5 
66424 Homburg   

 

 

2.2.2. Schulbezirk einschließlich der zugehörigen Stadt- und Ortsteile 
 
Der Schulbezirk der Grundschule Kirrberg umfasst sämtliche Straßen des Ortsteils Kirrberg. 
 
2.2.3. mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens 
 
Grundlage für die Prognosezahlen sind die Zahlen des Einwohnermeldeamtes der Kreisstadt 
Homburg, die sich lediglich auf die aktuellen Meldedaten beschränken. Umzüge sowie 
Wechsel in schulbezirksfremde Schulen finden bei dieser Darstellung keine 
Berücksichtigung.  
 
 

Prognose der Schüler/innen und Klassen 
GS Sonnenfeld - Dependance Kirrberg 

  Schüler und Klassen in der Klassenstufe ...... 

Schuljahr 1 2 3 4 1 - 4 

  Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. 

2023/24 23 1 23 1 24 1 18 1 88 4 

2024/25 17 1 23 1 23 1 24 1 87 4 

2025/26 27 2 17 1 23 1 23 1 90 5 

2026/27 15 1 27 2 17 1 23 1 82 5 

2027/28 14 1 15 1 27 1 17 1 73 5 

2028/29 18 1 14 1 15 1 27 2 74 5 
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2.2.4. mittelfristige Entwicklung des Schulraumbestandes 
 

 
 
 
 
 
 

Bezeichnung und Anschrift der Schule 
1)

Grundschule Sonnenfeld

Akazienweg 3

66424 Homburg

Standort: Kirrberg

Anzahl 

der

Räume JA Nein

4 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1) Wenn die Schule auf mehrere Standorte verteilt ist, bitte für jeden Standort einen eigenen Erhebungsbogen ausfüllen

KR LZ

MU SL

BK VR

PC GT-GR

FÖ GT-BÜ

SP GT-KÜ

SO

Sport

PC-Raum

Ganztagsbetreuung 

(Büro/Peronal)
Förderraum

Musikraum

Kunstraum/ Werkraum

Aula (Nutzung FGTS / Kita)138

Küche

GT-KÜ

60

58

29

22

MU / PC / FernsehraumMu / PC

Hausmeisterraum

SO

Förderraum / Elternsprechzimmer

SO

Lehrmittel EG

17,5

13,2

FÖ

LZ

SO

Klassenraum nutzbar

KR 59

59

59

SO

Raumart 2)

 Lehrerzimmer

RAUMBESTAND der Grundschule Sonnenfeld - Dependence 

Kirrberg 
Stand Oktober 2022

Bücherei / Hausaufgaben / Förderraum

Raum ist (auch) als
Bemerkung                                                          

(z. B. Raum fremd belegt durch.....)

GT-GR

Turnhalle

Raumgröße [m²]

23,4

36,6

10,8

Lehrmittel OG

Sonstiges (mit Beschreibung der 

Nutzung)

2) 
Raumarten:

Speiseraum

SO

Klassenraum

SP 664,30

GT-KÜ

GT-BÜ

Ganztagsbetreuung 

(Küche/Speiseraum)

Ganztagsbetreuung 

(Gruppenraum)

Verwaltung

Schulleitung
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2.2.5. vorhandene gebundene und freiwillige Ganztagsangebote 
 
Die Dependance Kirrberg führt eine Freiwillige Ganztagsschule ( FGTS ) nach dem  
Kooperationsmodell gemäß dem Saarländischen Kinderbetreuungs – und -bildungsgesetz ( 
SKBBG ) vom 18. Juni 2008, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 25. Juni 2014 ( Amtsbl. 
I S. 296 ), mit der Katholischen Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt als Träger. Gebundene 
Ganztagsangebote werden nicht vorgehalten. 
 
Entwicklung der Gruppenzahl und der betreuten Schüler/innen seit dem Schuljahr 2018 / 
2019: 
 

Schuljahr Lange Gruppen ( bis 17 Uhr ) Kurze Gruppen ( bis 15 Uhr ) 

 Gruppen Schüler/innen Gruppen Schüler/innen 

2018 / 2019 3 50 - - 

2019 / 2020 3 56 - - 

2020 / 2021 3 60 - - 

2021 / 2022 3 63 - - 

2022 / 2023 3 66 - - 

 
 

2.2.6. vorhandene Jugendhilfeangebote 
 
Jede Woche besucht ein Schoolworker in Trägerschaft des Saarpfalz – Kreises für je drei 
Stunden die Grundschule Kirrberg. 
 
2.2.7. Schlussfolgerungen 
 
Die Dependance Kirrberg der Grundschule Sonnenfeld wird seit Ihrer Einführung im 
Schuljahr 2006 / 07 durchgehend einzügig geführt. Die Schülerzahl variiert seitdem zwischen 
99 ( 2006 / 07 ) und rund 80 Schüler/innen ( Prognose für das Schuljahr 2028 / 29 ).  
Räumlichkeiten stehen derzeit für maximal sechs Klassen (inkl. PC- und Mehrzweckraum) 
zur Verfügung. 
 
Der Schulstandort ist nicht gefährdet, da ein geordneter Schulbetrieb nach § 9 II SchoG 
gewährleistet ist. 
 
Nach jeweils 2 Gruppen mit rd. 40 Schüler/innen in den Jahren 2012 – 2014 hat sich die 
Anzahl in der FGTS in den letzten Jahren bei 3 Gruppen mit insgesamt 60 Schüler/innen 
eingependelt. Maximal bietet die FGTS Plätze für drei Gruppen. 
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2.3.1.  Grundschule Langenäcker    
Thomastraße 15 
66424 Homburg   

 
 

2.3.2. Schulbezirk einschließlich der zugehörigen Stadt- und Ortsteile 
 
Der Schulbezirk der Grundschule Langenäcker umfasst sämtliche Straßen des Stadtteils 
Lappentascher Hof sowie folgende Straßen im Stadtteil Erbach: 
 

Stadt / Ortsteil Straße 
Hausnummer 

von – bis 
gerade / 
ungerade 

Homburg ST Erbach Albert-Schweitzer-Straße alle 
 Homburg ST Erbach Alt-Homburger-Straße alle 
 Homburg ST Erbach Am Denkmal alle 
 Homburg ST Erbach Am Hochrech alle 
 Homburg ST Erbach Am Wasserturm alle 
 Homburg ST Erbach Am Zunderbaum alle 
 Homburg ST Erbach An der Remise 1 
 Homburg ST Erbach An der Remise 7 
 Homburg ST Erbach An der Remise 20 
 Homburg ST Erbach An der Sandrennbahn alle 
 Homburg ST Erbach Angelikastraße alle 
 Homburg ST Erbach Berliner Straße alle 
 Homburg ST Erbach Bethelstraße alle 
 Homburg ST Erbach Beuthener Straße alle 
 Homburg ST Erbach Bexbacher Straße alle 
 Homburg ST Erbach Böcklinstraße alle 
 Homburg ST Erbach Bodelschwinghstraße alle 
 Homburg ST Erbach Breslauer Straße alle 
 Homburg ST Erbach Brieger Straße alle 
 Homburg ST Erbach Charlottenburger Straße 25 – 51  U 

Homburg ST Erbach Cranachstraße alle 
 Homburg ST Erbach Danziger Straße alle 
 Homburg ST Erbach Dr.-Peter-Theiss-Straße 2 
 Homburg ST Erbach Dürerstraße 3 
 Homburg ST Erbach Dürerstraße 5 
 Homburg ST Erbach Dürerstraße 7 – 95 U 

Homburg ST Erbach Dürerstraße 8 – 114A G 

Homburg ST Erbach Eduardstraße alle 
 Homburg ST Erbach Feuerbachstraße alle 
 Homburg ST Erbach Friedrichstraße alle 
 Homburg ST Erbach Glanstraße alle 
 Homburg ST Erbach Glatzer Straße alle 
 Homburg ST Erbach Gleiwitzer Straße alle 
 Homburg ST Erbach Gutenbergstraße alle 
 Homburg ST Erbach Hallesche Straße alle 
 Homburg ST Erbach Hasenäckerstraße alle 
 Homburg ST Erbach Hirschberger Straße alle 
 Homburg ST Erbach Holbeinstraße alle 
 Homburg ST Erbach Hügelweg alle 
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Homburg ST Erbach In den Rohrwiesen alle 
 Homburg ST Erbach Inastraße alle 
 Homburg ST Erbach Karolinenstraße alle 
 Homburg ST Erbach Kaufmannstraße alle 
 Homburg ST Erbach Kettelerstraße alle 
 Homburg ST Erbach Langenäckerstraße alle 
 Homburg ST Erbach Lappentascher Straße alle 
 Homburg ST Erbach Liegnitzer Straße alle 
 Homburg ST Erbach Ludwig-Richter-Straße alle 
 Homburg ST Erbach Ludwigstraße 22 – 82  G 

Homburg ST Erbach Ludwigstraße 29 – 95  U 

Homburg ST Erbach Magdeburger Straße alle 
 Homburg ST Erbach Martinstraße alle 
 Homburg ST Erbach Maxstraße alle 
 Homburg ST Erbach Menzelstraße alle 
 Homburg ST Erbach Moritzstraße alle 
 Homburg ST Erbach Moselstraße alle 
 Homburg ST Erbach Nahestraße alle 
 Homburg ST Erbach Nikolausstraße alle 
 Homburg ST Erbach Oppelner Straße alle 
 Homburg ST Erbach Ostring 9 – 93 U 

Homburg ST Erbach Ostring 20 – 98 G 

Homburg ST Erbach Pappelstraße alle 
 Homburg ST Erbach Paul-Münch-Straße alle 
 Homburg ST Erbach Potsdamer Straße alle 
 Homburg ST Erbach Preußenstraße alle 
 Homburg ST Erbach Querstraße alle 
 Homburg ST Erbach Ratiborer Straße alle 
 Homburg ST Erbach Rembrandtstraße alle 
 Homburg ST Erbach Robert-Bosch-Straße alle 
 Homburg ST Erbach Rupprechtstraße alle 
 Homburg ST Erbach Saarstraße alle 
 Homburg ST Erbach Saganer Straße alle 
 Homburg ST Erbach Schaefflerring alle 
 Homburg ST Erbach Schongauer Straße alle 
 Homburg ST Erbach Schwindstraße alle 
 Homburg ST Erbach Sorauer Straße alle 
 Homburg ST Erbach Spitzwegstraße alle 
 Homburg ST Erbach Steglitzer Straße alle 
 Homburg ST Erbach Steinackerstraße alle 
 Homburg ST Erbach Tegeler Straße alle 
 Homburg ST Erbach Thomastraße alle 
 Homburg ST Erbach Torweg alle 
 Homburg ST Erbach Van-Dyck-Straße alle 
 Homburg ST Erbach Weisgerberstraße alle 
 Homburg ST Erbach Westring alle 
 Homburg ST Erbach Wilmersdorfer Straße alle 
 Homburg ST Erbach Zum Lokschuppen alle 
 Homburg ST Lappentascher Hof Am Vierherrenwald alle 
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Homburg ST Lappentascher Hof Robert-Schumann-Straße alle 
 Homburg ST Lappentascher Hof Zum Lappentascher Hof alle 
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2.3.3. mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens 
 
Grundlage für die Prognosezahlen sind die Zahlen des Einwohnermeldeamtes der Kreisstadt 
Homburg, die sich lediglich auf die aktuellen Meldedaten beschränken. Umzüge sowie 
Wechsel der Schulen finden bei dieser Darstellung keine Berücksichtigung ( Tabelle 1 ).  
Parallel werden die Entwicklung der Schülerzahlen seit dem Schuljahr 1995 / 1996 sowie die 
Prognosezahlen bis in das Schuljahr 2035 / 2036 vom Ministerium für Bildung und Kultur 
dargestellt. Dabei finden Parameter wie Zu – und Wegzüge sowie Wechsel in 
schulbezirksfremde Schulen Berücksichtigung ( Tabelle 2 ). 
 
( Tabelle 1 ) 
 

Prognose der Schüler/innen und Klassen 
GS Langenäcker 

  Schüler und Klassen in der Klassenstufe ...... 

Schuljahr 1 2 3 4 1 - 4 

  Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. 

2023/24 82 4 86 4 69 3 64 3 301 14 

2024/25 80 4 82 4 86 4 69 3 317 16 

2025/26 75 4 80 4 82 4 86 4 323 16 

2026/27 92 5 75 4 80 4 82 4 329 17 

2027/28 66 3 92 5 75 4 80 4 313 16 

2028/29 61 3 66 3 92 5 75 4 294 15 
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( Tabelle 2 ) 
 

 
 
 
 

Schuljahr

Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl.
1995/96 93 4 100 4 107 4 99 4 399 16
1996/97 99 4 97 4 91 4 102 4 389 16
1997/98 101 4 100 4 101 4 87 4 389 16
1998/99 95 4 103 4 93 4 97 4 388 16
1999/00 102 5 96 4 102 5 98 4 398 18
2000/01 79 4 105 5 94 4 107 5 385 18
2001/02 86 4 78 4 102 5 84 4 350 17
2002/03 108 5 76 4 80 4 93 5 357 18
2003/04 103 5 99 5 75 4 80 4 357 18
2004/05 71 3 77 5 85 5 60 4 293 17
2005/06 72 3 62 3 81 4 73 5 288 15
2006/07 63 3 70 3 64 3 77 4 274 13
2007/08 54 3 66 3 66 3 61 3 247 12
2008/09 61 3 51 3 67 3 61 3 240 12
2009/10 54 3 58 3 51 3 64 3 227 12
2010/11 82 4 52 3 61 3 52 3 247 13
2011/12 65 3 78 4 53 3 56 3 252 13
2012/13 38 2 59 3 76 4 48 3 221 12
2013/14 58 3 39 2 59 3 71 4 227 12
2014/15 82 4 57 3 36 2 66 3 241 12
2015/16 81 4 84 4 62 3 35 2 262 13
2016/17 63 3 90 4 80 4 64 3 297 14
2017/18 68 3 66 3 89 4 84 4 307 14
2018/19 77 4 71 3 65 3 94 4 307 14
2019/20 61 3 80 4 70 3 68 3 279 13
2020/21 63 3 64 3 79 4 74 3 280 13
2021/22 65 3 66 3 63 3 83 4 277 13

2022/23 80 4 68 3 65 3 66 3 279 13
2023/24 81 4 84 4 67 3 68 3 300 14
2024/25 81 4 85 4 83 4 70 3 319 15
2025/26 81 4 85 4 84 4 87 4 337 16
2026/27 81 4 85 4 84 4 88 4 338 16
2027/28 80 4 85 4 84 4 88 4 337 16
2028/29 80 4 84 4 84 4 88 4 336 16
2029/30 79 4 84 4 83 4 88 4 334 16
2030/31 78 4 83 4 83 4 87 4 331 16
2031/32 77 4 82 4 82 4 87 4 328 16
2032/33 76 4 80 4 81 4 86 4 323 16
2033/34 75 3 79 4 79 4 85 4 318 15
2034/35 74 3 78 3 78 4 83 4 313 14
2035/36 73 3 77 3 77 3 82 4 309 13

Quellen: Ist-Daten aus StaLA-Sonderheft_2016/2017 Die Ist-Zahlen sind gelb unterlegt.

Daten aus Erheb_BV_2016 Kombiklassen sind blau unterlegt

Prognosemethoden: Schülerzahlen

Einschulungs- und Übergangsquoten: Mittelwert der letzten 3 Ist-Jahre

13. koordinierte Bevölkerungsprognose, Variante W2

Klassenzahlen: Klassenstufe 2

- Klassen werden grundsätzlich nicht zusammengelegt

Klassenstufe 1- 4 - Klassenteilung bei Überschreiten der SRZ (Toleranz 4%)

Klassenstufen 3 - 4

- Schülerrichtzahl (SRZ): 29 (n)  bzw. 25 (a) - Klassenzusammenlegung bei Unterschr. der SRZ (Toleranz  7 %)

- Klassenteilung bei Überschreiten der SRZ (Toleranz 4 %)

Prognose der Schüler/innen und Klassen
GS Langenäcker

- Kombiklassen, wenn Schülerzahl zweier aufeinander folgender Schuljahre <=25 

ist

- Beträgt die Schülerzahl in allen Klassen einer Stufe mindestens 20, so darf 

geteilt werden

Schüler und Klassen in der Klassenstufe ......

1 2 3 4 1 - 4
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2.3.4. mittelfristige Entwicklung des Schulraumbestandes 
 

 

Bezeichnung und Anschrift der Schule 
1)

Grundschule Langenäcker
Tel.: 06841 / 78274

Thomastr. 15
Fax: 06841 / 756679

66424 Homburg 
E-Mail: langenacker@gs-homburg.de

Standort: Erbach

Anzahl 

der

Räume JA Nein

16 X

2 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

2 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1)
 Wenn die Schule auf mehrere Standorte verteilt ist, bitte für jeden Standort einen eigenen Erhebungsbogen ausfüllen

KR LZ

MU SL

BK VR

PC GT-GR

FÖ GT-BÜ

SP GT-KÜ

SO
Sonstiges (mit Beschreibung der 

Nutzung)

2) 
Raumarten:

Klassenraum  Lehrerzimmer

Sport

PC-Raum

Raum ist (auch) als

Bemerkung                                                          

(z. B. Raum fremd belegt durch.....)
Klassenraum nutzbar

Verwaltung

Schulleitung

Raumart 
2)

PC 54

Ganztagsbetreuung 

(Küche/Speiseraum)

Ganztagsbetreuung 

(Gruppenraum)

RAUMBESTAND der Grundschule Langenäcker

Stand Oktober 2022

davon 4 KR genutzt von FGTS für Hausaufgaben 

FÖ

SO 38 Leseclub (auch als Fö genutzt)

SO

Raumgröße [m²]

300

KR je 54

je 54

im Keller 

SP

Ganztagsbetreuung 

(Büro/Peronal)
Förderraum

nachmittags noch genutzt: FGTS und Vereine 

Lermittelraum (teilweise Fremdnutzung: Putzfirma)

SO

12 Doppelnutzung Fö + Eltern-Besprechungsraum 

Musikraum

Kunstraum/ Werkraum

16 Doppelnutzung Fö + Eltern-Besprechungsraum 

SO

VR 28

28 Kartenraum 

SO

SO 475 Foyer

SO 20

18

180
Aula - auch als Musik- und Filmsaal, Konferenzen und              

Wahlbüro (Stadt)

LZ 54

SL 28

85 nachmittags teilweie als GT-GR

SO 54 Bücherei (Stadt) 

GT-GR 50 Container

GT-Bü

SO 12 Sozialarbeit (Kreis)

GT-GR 54

GT-GR 52

GT-Kü
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2.3.5. vorhandene gebundene und freiwillige Ganztagsangebote 
 
Die Grundschule Langenäcker führt eine Freiwillige Ganztagsschule ( FGTS ) nach dem  
Kooperationsmodell gemäß dem Saarländischen Kinderbetreuungs – und bildungsgesetz  
( SKBBG ) vom 18. Juni 2008, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 25. Juni 2014 
( Amtsbl. I S. 296 ), mit den Trägern der Katholischen Kirchengemeinde Homburg – Erbach  
( Maria von Frieden ) sowie der Protestantischen Kirchengemeinde Homburg – Erbach  
( Bodelschwingh). Gebundene Ganztagsangebote werden an der Grundschule nicht 
vorgehalten.  
 
Entwicklung der Gruppenzahl und der betreuten Schüler/innen seit dem Schuljahr 2018 / 
2019 der Katholische Kirchengemeinde Homburg – Erbach (Maria von Frieden): 
 

Schuljahr Lange Gruppen ( bis 17 Uhr ) Kurze Gruppen ( bis 15 Uhr ) 

 Gruppen Schüler/innen Gruppen Schüler/innen 

2018 / 2019 5 93 - - 

2019 / 2020 5 92 - - 

2020 / 2021 5 98 - - 

2021 / 2022 5 100 - - 

2022 / 2023 5 100 - - 

 
Entwicklung der Gruppenzahl und der betreuten Schüler/innen seit dem Schuljahr 2018 / 
2019 der Protestantische Kirchengemeinde Homburg – Erbach (Bodelschwingh): 

 

Schuljahr Lange Gruppen ( bis 17 Uhr ) Kurze Gruppen ( bis 15 Uhr ) 

 Gruppen Schüler/innen Gruppen Schüler/innen 

2018 / 2019 1 20 - - 

2019 / 2020 1 20 - - 

2020 / 2021 1 20 - - 

2021 / 2022 1 20 - - 

2022 / 2023 1 20 - - 

 
 

2.3.6. vorhandene Jugendhilfeangebote 
 
In der Grundschule Langenäcker werden neben den Kooperationen mit der FGTS Maria von 
Frieden und Bodelschwingh Angebote eines Schulsozialarbeiters in Trägerschaft des 
Saarpfalz – Kreises und Sexualkundeunterricht durch den Träger Donum Vitae ( auf Anfrage 
des Kollegiums ) bereitgehalten.  
 
2.3.7. Schlussfolgerungen 
 
Die Grundschule Langenäcker hatte im Schuljahr 1995 / 96 noch knapp 400 Schüler/innen 
und wurde überwiegend vierzügig, z.T. auch fünfzügig geführt. Bis zum Schuljahr 2012 / 13 
ist die Schülerzahl bis auf den Tiefstand von 221 gesunken; seitdem ist wieder eine 
konstante Steigerung auf aktuell knapp 300 Schüler/innen zu verzeichnen ( überwiegende 
Dreizügigkeit ). Diese Zahlen werden auch für die Zukunft so prognostiziert. Ab dem 
Schuljahr 2025 / 26 wird eine durchgehende Vierzügigkeit vorhegesagt. Räumlichkeiten im 
Bereich der Grundschule sind ausreichend vorhanden, um den erwartenden Bedarf zu 
decken. 
 
Der Schulstandort ist demnach nicht gefährdet, ein geordneter Schulbetrieb nach § 9 II 
SchoG gewährleistet. 
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Bei der Katholischen Kirchengemeinde Homburg – Erbach (Maria von Frieden) als einem der 
beiden Träger der Ganztagsangebote in der Grundschule Langenäcker, konnte seit dem 
Schuljahr 2012 / 2013 eine Steigerung von ursprünglich 3 Gruppen ( 47 Schüler/innen ) auf 
mittlerweile 5 Gruppen verzeichnet werden ( 100 Schüler/innen).  
 
Die Protestantische Kirchengemeinde Homburg – Erbach (Bodelschwingh) hat durchgängig 
eine Gruppe mit 20 Schüler/innen in der Betreuung.  
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2.4.1.  Grundschule Luitpold     
Luitpoldstraße 9 
66424 Homburg   

 
 

2.4.2. Schulbezirk einschließlich der zugehörigen Stadt- und Ortsteile 
 

Der Schulbezirk der Grundschule Luitpold umfasst sämtliche Straßen der Stadtteile 
Altbreitenfelderhof, Reiskirchen, Websweiler und des Ortsteils Jägersburg sowie folgende 
Straßen des Stadtteils Erbach:  
 

Stadt / Ortsteil Straße 
Hausnummer 

von – bis 
gerade / 
ungerade 

Homburg ST Altbreitenfelderhof alle alle 
 Homburg ST Websweiler alle alle 
 Homburg OT Jägersburg alle  alle 
 Homburg ST Erbach Am Hochpfad alle 
 Homburg ST Erbach Am Kleinen Weiher alle 
 Homburg ST Erbach Am Schützenhof alle 
 Homburg ST Erbach August-Macke-Straße 1 – 16 
 Homburg ST Erbach August-Macke-Straße 17 
 Homburg ST Erbach August-Macke-Straße 18 
 Homburg ST Erbach August-Macke-Straße 20 
 Homburg ST Erbach Baldungstraße alle 
 Homburg ST Erbach Bernwardstraße alle 
 Homburg ST Erbach Blütenstraße alle 
 Homburg ST Erbach Brandenburger Straße alle 
 Homburg ST Erbach Buschstraße alle 
 Homburg ST Erbach Charlottenburger Straße 20 
 Homburg ST Erbach Charlottenburger Straße 24 
 Homburg ST Erbach Charlottenburger Straße 26 
 Homburg ST Erbach Charlottenburger Straße 28 
 Homburg ST Erbach Charlottenburger Straße 30 
 Homburg ST Erbach Charlottenburger Straße 32 
 Homburg ST Erbach Charlottenburger Straße 36 – 48 G 

Homburg ST Erbach Dahlemer Straße alle 
 Homburg ST Erbach Dürerstraße 97 – 151 U 

Homburg ST Erbach Dürerstraße 116 – 184 G 

Homburg ST Erbach Dürerstraße 9999 
 Homburg ST Erbach Eckerstraße alle 
 Homburg ST Erbach Eichheckstraße alle 
 Homburg ST Erbach Emil-Nolde-Straße alle 
 Homburg ST Erbach Erbacher Bahnhaus alle 
 Homburg ST Erbach Fabrikstraße alle 
 Homburg ST Erbach Georgstraße alle 
 Homburg ST Erbach Grünewaldstraße alle 
 Homburg ST Erbach Heckenweg alle 
 Homburg ST Erbach Im Winkel alle 
 Homburg ST Erbach Kollwitzstraße alle 
 Homburg ST Erbach Kreuzberger Straße alle 
 Homburg ST Erbach Lenbachstraße alle 
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Homburg ST Erbach Ludwigstraße 1 – 27 U 

Homburg ST Erbach Ludwigstraße 2 – 20 G 

Homburg ST Erbach Luitpoldstraße alle 
 Homburg ST Erbach Max-Pechstein-Straße alle 
 Homburg ST Erbach Memlingstraße alle 
 Homburg ST Erbach Merianstraße alle 
 Homburg ST Erbach Moabiter Straße alle 
 Homburg ST Erbach Neuköllner Straße alle 
 Homburg ST Erbach Ostring 95 – 119 U 

Homburg ST Erbach Ostring 100 – 118 G 

Homburg ST Erbach Ostring 9999 
 Homburg ST Erbach Otto-Dix-Straße alle 
 Homburg ST Erbach Paul-Klee-Straße alle 
 Homburg ST Erbach Peter-Schulzen-Haus alle 
 Homburg ST Erbach Peter-Vischer-Straße alle 
 Homburg ST Erbach Reinickendorfer Straße alle 
 Homburg ST Erbach Reiskircher Straße alle 
 Homburg ST Erbach Riemenschneiderstraße alle 
 Homburg ST Erbach Rixdorfer Straße alle 
 Homburg ST Erbach Rubensstraße alle 
 Homburg ST Erbach Sankt-Andreas-Straße alle 
 Homburg ST Erbach Schindkautweg alle 
 Homburg ST Erbach Schleburgstraße alle 
 Homburg ST Erbach Schmalauweg alle 
 Homburg ST Erbach Schöneberger Straße alle 
 Homburg ST Erbach Schulzenhausstraße alle 
 Homburg ST Erbach Simonstraße alle 
 Homburg ST Erbach Spandauer Straße alle 
 Homburg ST Erbach Steinbachstraße alle 
 Homburg ST Erbach Tempelhofer Straße alle 
 Homburg ST Erbach Tiergartenstraße alle 
 Homburg ST Erbach Vogelbacher Weg alle 
 Homburg ST Erbach Weddinger Straße alle 
 Homburg ST Erbach Wilhelmstraße alle 
 Homburg ST Erbach Wolsifferstraße alle 
 Homburg ST Erbach Zehlendorfer Straße alle 
 Homburg ST Reiskirchen alle  alle 
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2.4.3. mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens 
 
Grundlage für die Prognosezahlen sind die Zahlen des Einwohnermeldeamtes der Kreisstadt 
Homburg, die sich lediglich auf die aktuellen Meldedaten beschränken. Umzüge sowie 
Wechsel der Schulen finden bei dieser Darstellung keine Berücksichtigung ( Tabelle 1 ).  
Parallel werden die Entwicklung der Schülerzahlen seit dem Schuljahr 1995 / 1996 sowie die 
Prognosezahlen bis in das Schuljahr 2035 / 2036 vom Ministerium für Bildung und Kultur 
dargestellt. Dabei finden Parameter wie Zu – und Wegzüge sowie Wechsel in 
schulbezirksfremde Schulen Berücksichtigung ( Tabelle 2 ). 
 
( Tabelle 1 ) 
 

Prognose der Schüler/innen und Klassen 
GS Luitpold (inkl. ehemalige GS Jägersburg) 

  Schüler und Klassen in der Klassenstufe ...... 

Schuljahr 1 2 3 4 1 - 4 

  Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. 

2023/24 63 3 81 4 85 4 80 4 309 15 

2024/25 94 4 63 3 81 4 85 4 323 15 

2025/26 76 4 94 4 63 3 81 4 314 15 

2026/27 76 4 76 4 94 4 63 3 309 15 

2027/28 75 4 76 4 76 4 94 4 321 16 

2028/29 80 4 75 4 76 4 76 4 307 16 
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( Tabelle 2 )  
 

 
 
 
 

Schuljahr

Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl.
1995/96 114 5 95 5 99 5 86 4 394 19
1996/97 95 5 115 5 90 4 99 5 399 19
1997/98 117 5 97 5 112 5 92 4 418 19
1998/99 113 5 115 5 84 4 104 5 416 19
1999/00 86 4 117 5 105 5 83 4 391 18
2000/01 98 5 85 4 116 5 104 5 403 19
2001/02 88 4 106 5 86 4 113 5 393 18
2002/03 103 5 93 4 101 5 85 4 382 18
2003/04 106 5 102 5 91 4 100 5 399 19
2004/05 92 4 100 5 102 5 97 4 391 18
2005/06 83 4 98 4 92 5 105 5 378 18
2006/07 74 3 80 4 92 4 87 5 333 16
2007/08 73 3 74 3 84 4 89 4 320 14
2008/09 67 3 72 3 75 3 80 4 294 13
2009/10 68 3 63 3 73 3 71 3 275 12
2010/11 68 3 65 3 66 3 72 3 271 12
2011/12 90 4 77 3 61 3 59 3 287 13
2012/13 68 3 87 4 76 3 62 3 293 13
2013/14 70 3 67 3 92 4 74 3 303 13
2014/15 83 4 70 3 67 3 96 4 316 14
2015/16 66 3 80 4 73 3 57 3 276 13
2016/17 67 3 71 3 81 4 74 3 293 13
2017/18 61 3 68 3 72 3 79 3 280 12
2018/19 75 3 62 3 69 3 70 3 276 12
2019/20 62 3 76 3 63 3 68 3 269 12
2020/21 76 3 63 3 77 3 62 3 278 12
2021/22 69 3 77 3 64 3 75 3 285 12

2022/23 68 3 70 3 78 3 63 3 279 12
2023/24 69 3 69 3 71 3 76 3 285 12
2024/25 69 3 70 3 70 3 69 3 278 12
2025/26 69 3 70 3 71 3 68 3 278 12
2026/27 69 3 70 3 71 3 69 3 279 12
2027/28 68 3 70 3 71 3 69 3 278 12
2028/29 68 3 69 3 71 3 69 3 277 12
2029/30 67 3 69 3 70 3 69 3 275 12
2030/31 66 3 68 3 70 3 68 3 272 12
2031/32 65 3 67 3 69 3 68 3 269 12
2032/33 64 3 66 3 68 3 68 3 266 12
2033/34 63 3 65 3 67 3 67 3 262 12
2034/35 62 3 64 3 66 3 66 3 258 12
2035/36 61 3 63 3 65 3 65 3 254 12

Quellen: Ist-Daten aus StaLA-Sonderheft_2016/2017 Die Ist-Zahlen sind gelb unterlegt.

Daten aus Erheb_BV_2016 Kombiklassen sind blau unterlegt

Prognosemethoden: Schülerzahlen

Einschulungs- und Übergangsquoten: Mittelwert der letzten 3 Ist-Jahre

13. koordinierte Bevölkerungsprognose, Variante W2

Klassenzahlen: Klassenstufe 2

- Klassen werden grundsätzlich nicht zusammengelegt

Klassenstufe 1- 4 - Klassenteilung bei Überschreiten der SRZ (Toleranz 4%)

Klassenstufen 3 - 4

- Schülerrichtzahl (SRZ): 29 (n)  bzw. 25 (a) - Klassenzusammenlegung bei Unterschr. der SRZ (Toleranz  7 %)

- Klassenteilung bei Überschreiten der SRZ (Toleranz 4 %)

Prognose der Schüler/innen und Klassen
GS Luitpold (inkl. ehemalige GS Jägersburg)

- Kombiklassen, wenn Schülerzahl zweier aufeinander folgender Schuljahre <=25 

ist

- Beträgt die Schülerzahl in allen Klassen einer Stufe mindestens 20, so darf 

geteilt werden

Schüler und Klassen in der Klassenstufe ......

1 2 3 4 1 - 4
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2.4.4. mittelfristige Entwicklung des Schulraumbestandes 
 

 

Bezeichnung und Anschrift der Schule 
1)

Grundschule Luitpold 
Tel.: 06841 / 78694

Luitpoldstr. 9
Fax: 06841 / 757319

66424 Homburg 
E-Mail: luitpold@schule.saarland

Standort: Erbach

Anzahl 

der

Räume JA Nein

2 x

4 x

6 x

1 x

1

z.Zt.gar 

keine 

Nutzung

2 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

2 x

2 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1) Wenn die Schule auf mehrere Standorte verteilt ist, bitte für jeden Standort einen eigenen Erhebungsbogen ausfüllen

KR LZ

MU SL

BK VR

PC GT-GR

FÖ GT-BÜ

SP GT-KÜ

SO

GT-GR 41 FGTS-Container

SO 16 Bad 3. Stock

Saal Keller

KR 65 Saal Franz/Keller

KR 41 Container

21

GT-Kü 23

SO 126 Aula 

GT-GR 140

GT-Bü 6 Teamleitung

SP 405

VR 21

LZ 70

SL

SO

SO 70 Lehrmittel 

25 Konferenzraum 

PC 54

FÖ 30 DAZ im 3. Stock

Kunstraum/ Werkraum

23

30 Küche 

SO 22 Papierraum 

Verwaltung

Schulleitung

Garderobe 3. Stock

Saal 4 + 5 + 6 + 10 + 11 + 12

BK

Ganztagsbetreuung 

(Büro/Peronal)
Förderraum

Werkraum

SO 30 Bücherrei (Stadt)

SO

Musikraum

Raumart 2)

70

KR 70

65

KR 55

KR

KR 50

PC-Raum

RAUMBESTAND der Grundschule Luitpold

Stand: Oktober 2022

Saal 1 + 7

Saal 2 + 3 + 8 + 9

Raum ist (auch) als

Bemerkung                                                          

(z. B. Raum fremd belegt durch.....)
Klassenraum nutzbarRaumgröße [m²]

SO

Sonstiges (mit Beschreibung der 

Nutzung)

2) 
Raumarten:

Klassenraum  Lehrerzimmer

Ganztagsbetreuung 

(Küche/Speiseraum)

Ganztagsbetreuung 

(Gruppenraum)

Sport
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2.4.5. vorhandene gebundene und freiwillige Ganztagsangebote 
 
Die Grundschule Luitpold  führt eine Freiwillige Ganztagsschule ( FGTS ) in Trägerschaft des 
Deutschen Roten Kreuzes ( DRK ). Gebundene Ganztagsangebote werden nicht 
vorgehalten. 
 
Entwicklung der Gruppenzahl und der betreuten Schüler/innen seit dem Schuljahr 2018 / 
2019: 
 

Schuljahr Lange Gruppen ( bis 17 Uhr ) Kurze Gruppen ( bis 15 Uhr ) 

 Gruppen Schüler/innen Gruppen Schüler/innen 

2018 / 2019 4 75 1 19 

2019 / 2020 4 74 1 22 

2020 / 2021 4 73 1 27 

2021 / 2022 4 79 1 28 

2022 / 2023 4 78 1 34 

 
 
2.4.6. vorhandene Jugendhilfeangebote 
 
Jede Woche besucht ein Schoolworker in Trägerschaft des Saarpfalz – Kreises für je zwei 
Stunden die Grundschule Luitpoldschule.  
 
2.4.7. Schlussfolgerungen 
 
In der Grundschule Luitpold wurde von 1995 / 96 bis einschließlich 2005 / 06 bei einer 
Schülerzahl zwischen 375 und 420 überwiegend fünfzügig unterrichtet. Aktuell besuchen 318 
Schüler/innen die Schule. Ab dem Schuljahr 2023 / 24 wird fast eine durchgehende 
Vierzügigkeit vorhergesagt. Für die insgesamt 16 Klassen müssen ausreichend Räume in 
Form von temporären Containerlösungen geschaffen werden bevor die Räume durch 
bauliche Maßnahmen endgültig geschaffen werden können. 
 
Der Schulstandort ist nach § 9 II SchoG gesichert, da ein geordneter Schulbetrieb 
gewährleistet ist. 
 
Die Ganztagsbetreuung in der Luitpoldschule umfasst aktuell 100 Schüler/innen in 4 
Gruppen und hat sich somit in den letzten Jahren stetig erhöht. Die Kapazitätsgrenze liegt 
bei 100 Schüler/innen ( 5 Gruppen ) und ist erreicht; eine Erhöhung wäre nur in Form von 
Containerlösungen oder baulichen Maßnahmen zu erreichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP 14.3



2.5.1.  Grundschule Einöd 
Am Wieschen 7a 
66424 Homburg   

 
 

2.5.2. Schulbezirk einschließlich der zugehörigen Stadt- und Ortsteile 
 
Der Schulbezirk der Grundschule Einöd umfasst sämtliche Straßen der Ortsteile Einöd und 
Wörschweiler sowie der Stadtteile Ingweiler, Schwarzenbach und Schwarzenacker.  
 
2.5.3. mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens 
 
Grundlage für die Prognosezahlen sind die Zahlen des Einwohnermeldeamtes der Kreisstadt 
Homburg, die sich lediglich auf die aktuellen Meldedaten beschränken. Umzüge sowie 
Wechsel der Schulen finden bei dieser Darstellung keine Berücksichtigung ( Tabelle 1 ).  
Parallel werden die Entwicklung der Schülerzahlen seit dem Schuljahr 1995 / 1996 sowie die 
Prognosezahlen bis in das Schuljahr 2035 / 2036 vom Ministerium für Bildung und Kultur 
dargestellt. Dabei finden Parameter wie Zu – und Wegzüge sowie Wechsel in 
schulbezirksfremde Schulen Berücksichtigung ( Tabelle 2 ). Abweichende Schüler – und 
Klassenzahlen gegenüber der Tabelle 1 resultieren aus der Tatsache, dass das Ministerium 
für Bildung und Kultur bei Grundschulen mit Dependancen keine separate Darstellung 
vornimmt, sondern eine Gesamtbetrachtung heranzieht.   
 
( Tabelle 1 )  
 

Prognose der Schüler/innen und Klassen 
GS Einöd 

  Schüler und Klassen in der Klassenstufe ...... 

Schuljahr 1 2 3 4 1 - 4 

  Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. 

2023/24 45 2 43 2 36 2 41 2 165 8 

2024/25 62 3 45 2 43 2 36 2 186 9 

2025/26 52 3 62 3 45 2 43 2 202 10 

2026/27 50 2 52 3 62 3 45 2 209 10 

2027/28 51 3 50 2 52 3 62 3 215 11 

2028/29 47 2 51 3 50 2 52 3 200 10 
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( Tabelle 2 )  
 

 
 
 
 

Schuljahr

Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl.
1995/96 88 4 99 5 106 5 87 4 380 18
1996/97 83 5 92 4 101 5 108 5 384 19
1997/98 104 5 82 5 92 4 94 5 372 19
1998/99 113 5 104 5 85 5 94 4 396 19
1999/00 96 5 116 5 98 5 84 5 394 20
2000/01 95 5 95 5 109 5 95 5 394 20
2001/02 95 5 91 5 96 5 103 5 385 20
2002/03 89 5 89 5 86 5 99 5 363 20
2003/04 82 5 85 5 85 5 82 5 334 20
2004/05 80 4 80 5 86 5 87 5 333 19
2005/06 64 3 78 4 78 4 86 5 306 16
2006/07 89 4 63 3 82 4 77 4 311 15
2007/08 64 3 84 4 59 3 80 4 287 14
2008/09 70 3 63 3 79 4 57 3 269 13
2009/10 66 3 72 3 62 3 76 4 276 13
2010/11 60 3 64 3 73 3 61 3 258 12
2011/12 62 3 56 3 64 3 70 3 252 12
2012/13 52 2 59 3 57 3 65 3 233 11
2013/14 50 2 46 2 57 3 53 3 206 10
2014/15 46 2 47 2 47 2 59 3 199 9
2015/16 70 3 48 2 56 2 51 2 225 9
2016/17 62 3 75 3 47 2 61 3 245 11
2017/18 54 2 63 3 80 4 50 2 247 11
2018/19 58 2 55 2 67 3 86 4 266 11
2019/20 57 2 59 2 59 2 72 3 247 9
2020/21 51 2 58 2 63 3 63 3 235 10
2021/22 66 3 52 2 62 3 67 3 247 11
2022/23 80 4 68 3 55 2 66 3 269 12
2023/24 81 4 82 4 72 3 59 2 294 13
2024/25 81 4 83 4 87 4 77 3 328 15
2025/26 81 4 83 4 88 4 93 4 345 16
2026/27 81 4 83 4 88 4 94 4 346 16

2027/28 80 4 83 4 88 4 94 4 345 16
2028/29 80 4 82 4 88 4 94 4 344 16
2029/30 79 3 82 4 87 4 94 4 342 15

2030/31 78 3 81 4 87 4 93 4 339 15
2031/32 77 3 80 4 86 4 93 4 336 15
2032/33 76 3 79 3 85 4 92 4 332 14
2033/34 75 3 78 3 84 4 91 4 328 14
2034/35 74 3 77 3 83 4 90 4 324 14
2035/36 73 3 76 3 82 4 89 4 320 14

Quellen: Ist-Daten aus StaLA-Sonderheft_2016/2017 Die Ist-Zahlen sind gelb unterlegt.

Daten aus Erheb_BV_2016 Kombiklassen sind blau unterlegt

Prognosemethoden: Schülerzahlen

Einschulungs- und Übergangsquoten: Mittelwert der letzten 3 Ist-Jahre

13. koordinierte Bevölkerungsprognose, Variante W2

Klassenzahlen: Klassenstufe 2

- Klassen werden grundsätzlich nicht zusammengelegt

Klassenstufe 1- 4 - Klassenteilung bei Überschreiten der SRZ (Toleranz 4%)

Klassenstufen 3 - 4

- Schülerrichtzahl (SRZ): 29 (n)  bzw. 25 (a) - Klassenzusammenlegung bei Unterschr. der SRZ (Toleranz  7 %)

- Klassenteilung bei Überschreiten der SRZ (Toleranz 4 %)

Prognose der Schüler/innen und Klassen
GS Einöd (inkl. ehemalige GS Beeden und GS Schwarzenbach)

- Kombiklassen, wenn Schülerzahl zweier aufeinander folgender Schuljahre 

<=25 ist

- Beträgt die Schülerzahl in allen Klassen einer Stufe mindestens 20, so darf 

geteilt werden

Schüler und Klassen in der Klassenstufe ......

1 2 3 4 1 - 4
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2.5.4. mittelfristige Entwicklung des Schulraumbestandes 
 

 

Bezeichnung und Anschrift der Schule 
1)

Grundschule Homburg - Einöd

Im Wieschen 7a

66424 Homburg

Standort: Einöd

Anzahl 

der

Räume JA Nein

1 X

2 X

2 X

1 X

1 X

1 X

1

2 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

3 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1)
 Wenn die Schule auf mehrere Standorte verteilt ist, bitte für jeden Standort einen eigenen Erhebungsbogen ausfüllen

KR LZ

MU SL

BK VR

PC GT-GR

FÖ GT-BÜ

SP GT-KÜ

SO

55,63

180

60,02

13,34

15,81

Sport

PC-Raum

Ganztagsbetreuung 

(Büro/Peronal)
Förderraum

Musikraum

Kunstraum/ Werkraum

15,81

18,59

Materialraum, Elternsprechzimmer, Schoolworker

GT-BÜ

Verwaltung

Schulleitung

GT-GR 59,67

77,19

KR

LZ

SL

Derzeit nicht nutzbar wg. Wasserschaden (Stand 05/23)

KR

PC

ungenutzt, Umbau geplant

Raumgröße [m²]

67,96

KR

KR

KR

Klassenraum nutzbar

58,03

58,65

RAUMBESTAND der Grundschule Einöd

Stand Oktober 2022

KR im Kellergeschoss

Raum ist (auch) als
Bemerkung                                                          

(z. B. Raum fremd belegt durch.....)
Raumart 

2)

KR 55,68

GT-KÜ

Klassenraum  Lehrerzimmer

GT-KÜ

SO

34,43 Teamraum

FÖ

Küche

GT-BÜ 8,52

Sonstiges (mit Beschreibung der 

Nutzung)

2) 
Raumarten:

Speiseraum

Ganztagsbetreuung 

(Küche/Speiseraum)

Ganztagsbetreuung 

(Gruppenraum)

56,5

60,02

ca. 23,0

GT-GR ? Container, soll voraussichtl. abgebaut werden

VR

SP

Sekretariat

KR Container nicht nutzbar, wird abgebaut im Sommer 23

KR 2 Container mit Toilettenanlage
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2.5.5. vorhandene gebundene und freiwillige Ganztagsangebote 
 
Die Grundschule Einöd führt eine Freiwillige Ganztagsschule ( FGTS ) nach dem  
Kooperationsmodell gemäß dem Saarländischen Kinderbetreuungs – und bildungsgesetz 
( SKBBG ) vom 18. Juni 2008, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 25. Juni 2014  
( Amtsbl. I S. 296 ) mit der der Evangelischen Kirchengemeinde Einöd als Träger.  
 
Entwicklung der Gruppenzahl und der betreuten Schüler/innen seit dem Schuljahr 2018 / 
2019: 
 

Schuljahr Lange Gruppen ( bis 17 Uhr ) Kurze Gruppen ( bis 15 Uhr ) 

 Gruppen Schüler/innen Gruppen Schüler/innen 

2018 / 2019 5 103 - - 

2019 / 2020 5 102 - - 

2020 / 2021 5 101 - - 

2021 / 2022 6 120 - - 

2022 / 2023 6 114 - - 

 
 
2.5.6. vorhandene Jugendhilfeangebote 
 
Ab Januar 2022 besucht kein Schoolworker mehr die Grundschule Einöd. Es wird zur Zeit 
kein Jugendhilfeangebot vorgehalten. 
 
2.5.7. Schlussfolgerungen 
 
Seit dem Schuljahr 1995 / 96 hat sich die Schülerzahl in der Grundschule Einöd von knapp 
400 Schülern ( inkl. der damaligen Grundschulen Beeden und Schwarzenbach ) bis zum 
Tiefstand im Schuljahr 2014 / 15 mit noch 199 Schülern ( mit der seit dem Schuljahr 2006 / 
07 bestehenden Dependance Beeden ) verringert. Aktuell besuchen 158 Schüler/innen die 
Schule. Ab dem Schuljahr 2027 / 28 ist mit einer durchgängigen Dreizügigkeit zu rechnen. 
Für die bis dahin 12 Klassen müssen weitere Räumlichkeiten durch Bau oder temporäre 
Containerlösungen geschaffen werden. 
 
Der Schulstandort ist nach § 9 II SchoG nicht gefährdet, da ein geordneter Schulbetrieb 
gewährleistet ist. 
 
Die Ganztagsbetreuung der GS Einöd umfasst aktuell 114 Schüler/innen in 6 Gruppen und 
hat sich somit in den letzten Jahren um 2 bis 3 Gruppen erhöht. Nur durch eine temporäre 
Containerlösung konnte genügend Raum geschaffen werden. Für die Zukunft muss eine 
bauliche Maßnahme in Betracht gezogen werden, die den ganzen Schulstandort betrifft. 
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2.6.1.  Grundschule Beeden ( Dependance der Grundschule Einöd ) 
Blieskasteler Straße 106 
66424 Homburg 
 

 
2.6.2. Schulbezirk einschließlich der zugehörigen Stadt- und Ortsteile 
 
Der Schulbezirk der Dependance Beeden umfasst alle Straßen des Stadtteils Beeden. 
 
2.6.3. mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens 
 
Grundlage für die Prognosezahlen sind die Zahlen des Einwohnermeldeamtes der Kreisstadt 
Homburg, die sich lediglich auf die aktuellen Meldedaten beschränken. Umzüge sowie 
Wechsel der Schulen finden bei dieser Darstellung keine Berücksichtigung.  
 
  

Prognose der Schüler/innen und Klassen 
GS Einöd - Dependance Beeden 

  Schüler und Klassen in der Klassenstufe ...... 

Schuljahr 1 2 3 4 1 - 4 

  Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. 

2023/24 21 1 43 2 24 1 18 1 106 5 

2024/25 20 1 21 1 43 2 24 1 108 5 

2025/26 20 1 20 1 21 1 43 2 104 5 

2026/27 15 1 20 1 20 1 21 1 76 4 

2027/28 31 2 15 1 20 1 20 1 86 5 

2028/29 14 1 31 2 15 1 20 1 80 5 
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2.6.4. mittelfristige Entwicklung des Schulraumbestandes 
 

 
 
 
 
 

Bezeichnung und Anschrift der Schule 
1)

Grundschule Homburg - Einöd

Im Wieschen 7a

66424 Homburg

Standort: Beeden

Anzahl 

der

Räume JA Nein

2 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1)
 Wenn die Schule auf mehrere Standorte verteilt ist, bitte für jeden Standort einen eigenen Erhebungsbogen ausfüllen

KR LZ

MU SL

BK VR

PC GT-GR

FÖ GT-BÜ

SP GT-KÜ

SO

Raumart 
2)

SO

SL

LZ

PC

KR

KR

KR

KR

Sonstiges (mit Beschreibung der 

Nutzung)

2) 
Raumarten:

Küche

GT-GR

GT-GR

Klassenraum  Lehrerzimmer

GT-GR

RAUMBESTAND der Grundschule Einöd - Dependance Beeden

Stand Oktober 2022

Raum ist (auch) als
Bemerkung                                                          

(z. B. Raum fremd belegt durch.....)

SP

Raumgröße [m²]

50,4

46,26

29,29

Klassenraum nutzbar

74,67

76,68

50,4 Raum im DG, nutzbar für Klassen unter 20 Schüler

Lehrmittelraum

Raum im DG, nutzbar für Klassen unter 20 Schüler

GT-BÜ

Turnhalle

25,74

48,35

Speiseraum

GT-KÜ

GT-KÜ

Ganztagsbetreuung 

(Küche/Speiseraum)

Ganztagsbetreuung 

(Gruppenraum)

Verwaltung

Schulleitung

Sport

PC-Raum

Ganztagsbetreuung 

(Büro/Peronal)
Förderraum

Musikraum

Kunstraum/ Werkraum

42,59

13,8

12,4

356,97

9,55

52,89

6,93
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2.6.5. vorhandene gebundene und freiwillige Ganztagsangebote 
 
Die Dependance Beeden führt eine Freiwillige Ganztagschule ( FGTS ) mit dem DRK als 
Träger.  
 
Entwicklung der Gruppenzahl und der betreuten Schüler/innen seit dem Schuljahr 2018 / 
2019: 
 

Schuljahr Lange Gruppen ( bis 17 Uhr ) Kurze Gruppen ( bis 15 Uhr ) 

 Gruppen Schüler/innen Gruppen Schüler/innen 

2018 / 2019 2 42 1 18 

2019 / 2020 2 41 1 19 

2020 / 2021 2 42 1 20 

2021 / 2022 2 41 1 20 

2022 / 2023 2 40 2 39 

 
 
2.6.6. vorhandene Jugendhilfeangebote 
 
Jede Woche besucht ein Schoolworker in Trägerschaft des Saarpfalz – Kreises für je zwei 
Stunden die Grundschule Beeden.  
 
2.6.7. Schlussfolgerungen 
 
Seit Bestehen der Dependance Beeden im Schuljahr 2006 / 07 pendelt die Schülerzahl 
zwischen 107 ( 2006 / 07) und 80 ( Prognose für 2028 / 29 ). Seit dem Schuljahr 2022 / 23 ist 
die Dependance nicht mehr durchgängig einzügig. Aufgrund der prognostizierten Zahlen 
muss man von dauerhaft 5 Klassen ausgehen. Räumlichkeiten sind für insgesamt fünf 
Klassen vorhanden. 
 
Der Schulstandort ist nach § 9 II, III SchoG nicht gefährdet, da ein geordneter Schulbetrieb 
gewährleistet ist. 
 
Die Anzahl in der Ganztagsbetreuung erhöht sich auf 4 Gruppen mit knapp 80 Schüler/innen. 
Eine weitere Erhöhung der Gruppenzahl wäre nur durch Container oder bauliche 
Maßnahmen möglich. 
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2.7.1.  Grundschule Bruchhof  
Rosenstraße 22 
66424 Homburg   

 
 

2.7.2. Schulbezirk einschließlich der zugehörigen Stadt- und Ortsteile 
 
Der Schulbezirk der Grundschule Bruchhof umfasst sämtliche Straßen der Stadtteile 
Bruchhof und Sanddorf sowie folgende Straßen des Ortsteils Homburg:  
 

Stadt / Ortsteil Straße 
Hausnummer 

von – bis 
gerade / 
ungerade 

Homburg ST Bruchhof alle alle 
 Homburg ST Sanddorf alle alle 
 Homburg OT Homburg Am Hasenhübel alle 
 Homburg OT Homburg Am Mühlgraben alle 
 Homburg OT Homburg Am Schießhaus alle 
 Homburg OT Homburg Am Schloßberg alle 
 Homburg OT Homburg Bahnhofsplatz alle 
 Homburg OT Homburg Bruchstraße alle 
 Homburg OT Homburg Brunnenstraße 8 
 Homburg OT Homburg Burgweg alle 
 Homburg OT Homburg Eisenbahnstraße 1 – 9 
 Homburg OT Homburg Friedhofstraße alle 
 Homburg OT Homburg Fruchthallstraße alle 
 Homburg OT Homburg Goethestraße alle 
 Homburg OT Homburg Güterbahnhofstraße alle 
 Homburg OT Homburg Hiltebrandtstraße alle 
 Homburg OT Homburg Hopfenweg alle 
 Homburg OT Homburg Hüttenstraße alle 
 Homburg OT Homburg Ilmenauer Platz alle 
 Homburg OT Homburg Kaiserslauterer Straße alle 
 Homburg OT Homburg Kaiserstraße 1 – 37 U 

Homburg OT Homburg Kaiserstraße 2 – 46 G 

Homburg OT Homburg Kanalstraße alle 
 Homburg OT Homburg Karlsbergstraße alle 
 Homburg OT Homburg Karlstraße alle 
 Homburg OT Homburg Käshofer Straße 1 - 4 
 Homburg OT Homburg Kirchenstraße alle 
 Homburg OT Homburg Klosterstraße alle 
 Homburg OT Homburg Kreuzgartenstraße alle 
 Homburg OT Homburg La-Baule-Platz alle 
 Homburg OT Homburg Lessingstraße alle 
 Homburg OT Homburg Mainzer Straße 1 – 77 
 Homburg OT Homburg Mainzer Straße 80 
 Homburg OT Homburg Mainzer Straße 87 – 147 
 Homburg OT Homburg Marktplatz alle 
 Homburg OT Homburg Marktstraße alle 
 Homburg OT Homburg Pfarrgasse alle 
 Homburg OT Homburg Poststraße alle 
 Homburg OT Homburg Richard-Wagner-Straße 18 
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Homburg OT Homburg Richard-Wagner-Straße 28 
 Homburg OT Homburg Richard-Wagner-Straße 30 
 Homburg OT Homburg Richard-Wagner-Straße 32 
 Homburg OT Homburg Richard-Wagner-Straße 34 
 Homburg OT Homburg Richard-Wagner-Straße 36 
 Homburg OT Homburg Richard-Wagner-Straße 37 – 47 
 Homburg OT Homburg Rondell alle 
 Homburg OT Homburg Saarbrücker Straße 1 – 23 U 

Homburg OT Homburg Saarbrücker Straße 2 – 30 G 

Homburg OT Homburg Saarbrücker Straße 2 
 Homburg OT Homburg Sankt-Michael-Straße alle 
 Homburg OT Homburg Schanzstraße alle 
 Homburg OT Homburg Schillerstraße alle 
 Homburg OT Homburg Schloßberg-Höhen-Straße alle 
 Homburg OT Homburg Schloßbergstraße alle 
 Homburg OT Homburg Schulstraße alle 
 Homburg OT Homburg Schwesternhausstraße alle 
 Homburg OT Homburg Schwimmbadweg alle 
 Homburg OT Homburg Sieberstraße alle 
 Homburg OT Homburg Talstraße 2 
 Homburg OT Homburg Talstraße 7 – 39 U 

Homburg OT Homburg Talstraße 28 – 38 G 

Homburg OT Homburg Uhlandstraße alle 
 Homburg OT Homburg Untergasse alle 
 Homburg OT Homburg Zu den Höhlen alle 
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2.7.3. mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens 
 
Grundlage für die Prognosezahlen sind die Zahlen des Einwohnermeldeamtes der Kreisstadt 
Homburg, die sich lediglich auf die aktuellen Meldedaten beschränken. Umzüge sowie 
Wechsel der Schulen finden bei dieser Darstellung keine Berücksichtigung ( Tabelle 1 ).  
Parallel werden die Entwicklung der Schülerzahlen seit dem Schuljahr 1995 / 1996 sowie die 
Prognosezahlen bis in das Schuljahr 2035 / 2036 vom Ministerium für Bildung und Kultur 
dargestellt. Dabei finden Parameter wie Zu – und Wegzüge sowie Wechsel in 
schulbezirksfremde Schulen Berücksichtigung ( Tabelle 2 ). 
 
( Tabelle 1 ) 
 

Prognose der Schüler/innen und Klassen 
GS Bruchhof 

  Schüler und Klassen in der Klassenstufe ...... 

Schuljahr 1 2 3 4 1 - 4 

  Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. 

2023/24 53 3 47 2 39 2 51 2 190 9 

2024/25 57 3 53 3 47 2 39 2 196 10 

2025/26 62 3 57 3 53 3 47 2 219 11 

2026/27 54 3 62 3 57 3 53 3 216 12 

2027/28 46 2 54 3 52 3 57 3 209 11 

2028/29 53 3 46 2 54 3 52 3 205 11 
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( Tabelle 2 ) 
 

 
 
 
 

Schuljahr

Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl. Sch Kl.
1995/96 77 3 81 4 75 4 70 3 303 14

1996/97 70 4 78 3 70 4 77 4 295 15
1997/98 73 4 68 4 71 3 67 4 279 15
1998/99 69 4 75 4 74 4 72 3 290 15
1999/00 72 4 71 4 78 4 72 4 293 16
2000/01 73 4 70 4 70 4 76 4 289 16
2001/02 51 3 64 4 73 4 64 4 252 15
2002/03 67 4 55 3 67 4 74 4 263 15
2003/04 75 4 72 4 51 3 66 4 264 15
2004/05 56 3 74 4 68 4 53 3 251 14
2005/06 43 2 58 3 78 4 64 4 243 13
2006/07 45 2 46 2 58 3 75 4 224 11
2007/08 29 2 49 2 43 2 53 3 174 9
2008/09 36 2 31 2 50 2 40 2 157 8
2009/10 40 2 33 2 33 2 50 2 156 8
2010/11 38 2 41 2 30 2 33 2 142 8
2011/12 39 2 33 2 38 2 31 2 141 8
2012/13 41 2 36 2 32 2 39 2 148 8
2013/14 36 2 40 2 35 2 37 2 148 8
2014/15 37 2 30 2 41 2 32 2 140 8
2015/16 38 2 40 2 31 2 42 2 151 8
2016/17 39 2 39 2 39 2 31 2 148 8
2017/18 37 2 38 2 39 2 38 2 152 8
2018/19 36 2 36 2 38 2 38 2 148 8
2019/20 32 2 35 2 36 2 37 2 140 8
2020/21 45 2 31 2 35 2 35 2 146 8
2021/22 37 2 44 2 31 2 34 2 146 8
2022/23 46 2 36 2 44 2 30 2 156 8
2023/24 47 2 45 2 36 2 43 2 171 8
2024/25 47 2 46 2 45 2 35 2 173 8
2025/26 47 2 46 2 46 2 44 2 183 8
2026/27 47 2 46 2 46 2 45 2 184 8
2027/28 46 2 46 2 46 2 45 2 183 8
2028/29 46 2 45 2 46 2 45 2 182 8
2029/30 45 2 45 2 45 2 45 2 180 8
2030/31 44 2 44 2 45 2 44 2 177 8
2031/32 43 2 43 2 44 2 44 2 174 8
2032/33 42 2 42 2 43 2 43 2 170 8
2033/34 41 2 41 2 42 2 42 2 166 8
2034/35 40 2 40 2 41 2 41 2 162 8
2035/36 39 2 39 2 40 2 40 2 158 8

Quellen: Ist-Daten aus StaLA-Sonderheft_2016/2017 Die Ist-Zahlen sind gelb unterlegt.

Daten aus Erheb_BV_2016 Kombiklassen sind blau unterlegt

Prognosemethoden: Schülerzahlen

Einschulungs- und Übergangsquoten: Mittelwert der letzten 3 Ist-Jahre

13. koordinierte Bevölkerungsprognose, Variante W2

Klassenzahlen: Klassenstufe 2

- Klassen werden grundsätzlich nicht zusammengelegt

Klassenstufe 1- 4 - Klassenteilung bei Überschreiten der SRZ (Toleranz 4%)

Klassenstufen 3 - 4

- Schülerrichtzahl (SRZ): 29 (n)  bzw. 25 (a) - Klassenzusammenlegung bei Unterschr. der SRZ (Toleranz  7 %)

- Klassenteilung bei Überschreiten der SRZ (Toleranz 4 %)

- Kombiklassen, wenn Schülerzahl zweier aufeinander folgender Schuljahre 

<=25 ist

- Beträgt die Schülerzahl in allen Klassen einer Stufe mindestens 20, so darf 

geteilt werden

Prognose der Schüler/innen und Klassen
GS Bruchhof (inkl. ehemalige GS Hohenburg)

Schüler und Klassen in der Klassenstufe ......

1 2 3 4 1 - 4
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2.7.4. mittelfristige Entwicklung des Schulraumbestandes 
 

 

Bezeichnung und Anschrift der Schule 
1)

Grundschule Homburg - Bruchhof

Rosenstraße 22

66424 Homburg

Standort: Bruchhof

Anzahl 

der

Räume JA Nein

8 X

Co 2 X 2 Containersäle

1 X

1 X

Aula 1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X Förderraum

1 X

1 X

1 X

Co 2 X 2 FGTS-Räume

2 X

1)
 Wenn die Schule auf mehrere Standorte verteilt ist, bitte für jeden Standort einen eigenen Erhebungsbogen ausfüllen

KR LZ

MU SL

BK VR

PC GT-GR

FÖ GT-BÜ

SP GT-KÜ

SO CO

GT-GR

Speiseraum ( bei Bedarf auch als FÖ genutzt )

Klassenraum

Ganztagsbetreuung 

(Küche/Speiseraum)

Ganztagsbetreuung 

(Gruppenraum)

Bemerkung                                                          

(z. B. Raum fremd belegt durch.....)
Raumgröße [m²] Klassenraum nutzbarRaumart 

2)

KR

Sonstiges (mit Beschreibung der 

Nutzung) Container

2) 
Raumarten:

Bücherei

 Lehrerzimmer

FÖ

FÖ

GT-KÜ

Archiv

RAUMBESTAND der Grundschule Bruchhof

Stand: Oktober 2022

Raum ist (auch) als

41,6

24,6

LZ

VR

27,63

58,55

58,09

78

kein Rettungsweg

PC

Nutzung durch Vereine, VHS, Kita

SL

SP

Kunstraum/ Werkraum

MU

GT-KÜ

Sekreteriat, Besprechungsraum

DaZ-Raum, bei Beadrf auch als FÖ genutzt62,24

Küche

FÖ

24,51

378

27,63

11,32

95,43

Verwaltung

Schulleitung

Sport

PC-Raum

Ganztagsbetreuung 

(Büro/Peronal)
Förderraum

Musikraum
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2.7.5. vorhandene gebundene und freiwillige Ganztagsangebote 
 
Die Grundschule Bruchhof führt eine Freiwillige Ganztagsschule ( FGTS ) mit dem DRK als 
Träger.  
 
Entwicklung der Gruppenzahl und der betreuten Schüler/innen seit dem Schuljahr 2018 / 
2019: 
 

Schuljahr Lange Gruppen ( bis 17 Uhr ) Kurze Gruppen ( bis 15 Uhr ) 

 Gruppen Schüler/innen Gruppen Schüler/innen 

2018 / 2019 3 66 1 22 

2019 / 2020 3 66 1 22 

2020 / 2021 3 66 1 22 

2021 / 2022 3 66 1 22 

2022 / 2023 3 58 2 39 

 
 
2.7.6. vorhandene Jugendhilfeangebote 
 
Jede Woche besucht eine Schulsozialarbeiterin in Trägerschaft des Saarpfalz – Kreises für 
je zwei Stunden die Grundschule Bruchhof. Das Ministerium für Bildung und Kultur als 
Träger bietet 4 x pro Woche Sprachunterricht für Schüler/innen mit Migrationshintergrund an.  
 
2.7.7. Schlussfolgerungen 
 
Zu Spitzenzeiten hatte die Grundschule Bruchhof ( inkl. der ehemaligen Grundschule 
Hohenburg )  300 Schüler/innen und eine durchgehende Vierzügigkeit ( 16 Klassen um die 
Jahrtausendwende ). Für die kommenden Jahre wird eine dauerhafte Dreizügigkeit 
vorausgesagt mit einer Schülerzahl, die sich zwischen 196 und 230 bewegt. Die 
Räumlichkeiten der Grundschule Bruchhof sind für die prognostizierte Entwicklung nicht 
ausreichend. Hier werden in naher Zukunft Räumlichkeiten durch Container (temporär) 
geschaffen. 
 
Der Schulstandort ist nach § 9 II SchoG nicht gefährdet, da ein geordneter Schulbetrieb 
gewährleistet ist.  
 
Nach jeweils 4 Gruppen mit rund 90 Schüler/innen in den letzten Schuljahren verzeichnet die 
Ganztagsbetreuung aktuell 5 Gruppen mit 97 Schüler/innen. Maximal bietet die FGTS Platz 
für 4 Gruppen mit 80 Schüler/innen. Durch eine Containerlösung wurde mehr Platz für 
Räumlichkeiten geschaffen. 
 
 
 
 
3. Zusammenfassung 
 
Alle Schulstandorte in der Kreisstadt Homburg / Saar sind nach § 9 II SchoG auf den 
kompletten Prognosezeitraum gesichert, ein geordneter Schulbetrieb gewährleistet.  
 
Auf einen längeren Zeitraum gesehen und mit Hinblick auf den Rechtsanspruch auf einen 
Ganztagsbetreuungsplatz müssen an allen Standorten Räumlichkeiten durch bauliche 
Maßnahmen geschaffen werden. Eine temporäre Lösung wird in allen Bereichen durch die 
Aufstellung von Containerklassen erfolgen. 
 

TOP 14.3


	Bekanntmachung
	Ö Top 2.1 2023/0290/100 Vorlage
	Ö Top 2.1 2023/0290/100 Anlage  2 Einwohnerfanfrage anonymisiert
	Ö Top 3 2023/0317/100 Vorlage
	Ö Top 3 2023/0317/100 Anlage  1 Anfrage Bündnis 90/ Die Grünen
	Ö Top 4 2023/0318/100 Vorlage
	Ö Top 4 2023/0318/100 Anlage  1 Anfrage der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
	Ö Top 5 2023/0329/100 Vorlage
	Ö Top 5 2023/0329/100 Anlage  1 SPD Antrag Integrationsrat
	Ö Top 6 2023/0335/100 Vorlage
	Ö Top 6 2023/0335/100 Anlage  1 CDU Fraktion Antrag Tierheim Unterstützung
	Ö Top 7 2023/0326/32 Vorlage
	Ö Top 7 2023/0326/32 Anlage  3 Anlage 2 zur Satzung (Gebührenordnung Obdachlose) 2023-06-30
	Ö Top 7 2023/0326/32 Anlage  4 Entwurf Satzung Wohnungen für Obdachlose und Geflüchtete 2023-06-30a
	Ö Top 7 2023/0326/32 Anlage  5 Anlage 1 zur Satzung (Gebührenordnung Geflüchtete) 2023-07-07
	Ö Top 8 2023/0336/100 Vorlage
	Ö Top 8 2023/0336/100 Anlage  1 Antrag Stadtrat Juli 2023
	Ö Top 9 2023/0239/200 Vorlage
	Ö Top 10 2023/0293/200 Vorlage
	Ö Top 10 2023/0293/200 Anlage  1 Kontoauszug Produkt Musikschule -Zuschuss
	Ö Top 10 2023/0293/200 Anlage  2 Planwerte der Einzelkonten nach Produkten bei der Musikschule Homburg gGmbH
	Ö Top 11 2023/0231/200 Vorlage
	Ö Top 12 2023/0304/200 Vorlage
	Ö Top 12 2023/0304/200 Anlage  1 2023_HH-Satzung_und_HH_unterschrieben
	Ö Top 13 2023/0004/-01 Vorlage
	Ö Top 13 2023/0004/-01 Anlage  1 Ansicht Gebäude
	Ö Top 13 2023/0004/-01 Anlage  2 Lageplan Gebäude
	Ö Top 14.1 2023/0334/100 Vorlage
	Ö Top 14.2 2023/0322/200 Vorlage
	Ö Top 14.2 2023/0322/200 Anlage  1 Kommandowagen
	Ö Top 14.2 2023/0322/200 Anlage  2 Akku-Rettungszylinder
	Ö Top 14.3 2023/0315/40 Vorlage
	Ö Top 14.3 2023/0315/40 Anlage  1 Schulentwicklungsplan der Kreisstadt Homburg 2022

